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Achtzehntes Gesetz
zur Änderung des Landesabgeordnetengesetzes

Vom 4. Februar 2009

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel I
§ 7 Absatz 2 Satz 1 des Landesabgeordnetengesetzes vom 21. Juli 

1978 (GVBl. S. 1497), das zuletzt durch Artikel II des Gesetzes vom 
15. Dezember 2007 (GVBl. S. 615) geändert worden ist, wird wie 
folgt gefasst:
„Ein Abgeordneter erhält eine monatliche Kostenpauschale für 
Schreibarbeiten, Porto, Telefon und Fahrkosten in Höhe von 
945 Euro.“

Artikel II
Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2009 in Kraft.

Berlin, den 4. Februar 2009

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin

Walter M o m p e r

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister

Klaus W o w e r e i t

Drittes Gesetz
zur Änderung des Fraktionsgesetzes

Vom 4. Februar 2009

2. Absatz 10 Satz 1 wird wie folgt gefasst:
„Die Fraktionen sind berechtigt, in einem Haushaltsjahr nicht 
ausgegebene Mittel nach den Absätzen 1 und 6 in folgende Jahre 
zu übertragen; bei der Übertragung der Mittel nach Absatz 6 ist 
die spezielle Zweckbindung zu beachten.“

Artikel II
Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. September 2008 in Kraft.

Berlin, den 4. Februar 2009

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin

Walter M o m p e r

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister

Klaus W o w e r e i t

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel I
§ 8 des Fraktionsgesetzes vom 8. Dezember 1993 (GVBl. 

S. 591), das zuletzt durch Artikel I des Gesetzes vom 15. Dezem
ber 2007 (GVBl. S. 615) geändert worden ist, wird wie folgt ge
ändert:
1. Absatz 6 wird wie folgt geändert:

a) Satz 2 wird wie folgt gefasst:
„Die Höhe des Anspruchs ist auf die Summe der Mittel für 
eine Vollzeitstelle je Fraktion und Haushaltsjahr begrenzt.“

b) Es wird folgender Satz 3 angefügt:
„Während der Tätigkeit des Untersuchungsausschusses 
oder der Enquetekommission nicht zweckentsprechend in 
Anspruch genommene Mittel sind spätestens drei Monate 
nach Beendigung der Tätigkeit an das Land Berlin zurück
zuzahlen.“
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Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1
Besteuerungsrecht

(1) Kirchen und andere Religionsgemeinschaften, die Körper
schaften des öffentlichen Rechts sind, können nach Maßgabe dieses 
Gesetzes Steuern auf Grund eigener Steuerordnungen erheben (steu
erberechtigte Religionsgemeinschaften). 

(2) Die Verwaltung der Steuer obliegt der steuerberechtigten Reli
gionsgemeinschaft, soweit sie nicht nach § 2 des Gesetzes über den 
Anwendungsbereich der Abgabenordnung in der jeweils geltenden 
Fassung den Berliner Finanzbehörden übertragen wird.

§ 2
Steuerpflicht

(1) Steuerpflichtig sind natürliche Personen, die einer steuerbe
rechtigten Religionsgemeinschaft angehören und ihren Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt im Sinne der Steuergesetze im Land 
Berlin haben.

(2) Bei mehrfachem Wohnsitz oder mehrfachem gewöhnlichen 
Aufenthalt eines Steuerpflichtigen darf die Steuer insgesamt nicht 
den Betrag übersteigen, den der Steuerpflichtige bei Heranziehung 
an dem Wohnsitz oder dem gewöhnlichen Aufenthalt mit der höchs
ten Steuerbelastung zu entrichten hätte; das Nähere ist in den Steu
erordnungen zu regeln.

(3) Die Kirchensteuerpflicht beginnt mit dem ersten Tag des Ka
lendermonats, der auf die Begründung des Wohnsitzes oder gewöhn
lichen Aufenthalts oder auf die Aufnahme in eine steuerberechtigte 
Religionsgemeinschaft folgt; bei Übertritt aus einer anderen steuer
berechtigten Religionsgemeinschaft jedoch erst mit dem Ende der 
bisherigen Kirchensteuerpflicht.

(4) Die Kirchensteuerpflicht endet
1. bei Tod mit dem Ablauf des Sterbemonats,
2. bei Aufgabe des Wohnsitzes oder des gewöhnlichen Aufenthalts 

mit dem Ablauf des Kalendermonats, in dem der Wohnsitz oder 
der gewöhnliche Aufenthalt aufgegeben worden ist,

3. bei Austritt nach Maßgabe des Kirchenaustrittsgesetzes mit dem 
Ablauf des Kalendermonats, der auf den Monat folgt, in dem die 
Erklärung wirksam geworden ist; der Kirchenaustritt ist durch 
eine Bescheinigung der für die Entgegennahme der Kirchenaus
trittserklärung zuständigen Stelle nachzuweisen,

4. bei Übertritt zu einer anderen steuerberechtigten Religionsge
meinschaft mit Ablauf des Kalendermonats, in dem der Übertritt 
wirksam geworden ist, soweit zwischen den steuerberechtigten 
Religionsgemeinschaften eine Übertrittsvereinbarung besteht.

(5) Besteht die Steuerpflicht nicht während des ganzen Kalender
jahres und ist Erhebungszeitraum das Kalenderjahr, so wird für die 
Kalendermonate, in denen die Steuerpflicht gegeben ist, je ein 
Zwölftel des Betrages erhoben, der sich bei ganzjähriger Steuer
pflicht als Jahressteuerschuld ergäbe. Dies gilt nicht, wenn mit dem 
Beginn oder Ende der Kirchensteuerpflicht während des Kalender
jahres gleichzeitig die unbeschränkte Einkommensteuerpflicht be
ginnt oder endet.

§ 3 
Bemessungsgrundlagen und Höhe der Steuer

(1) Steuern können erhoben werden
1. a)    als Zuschlag zur Einkommensteuer (Lohnsteuer, Kapitaler

tragsteuer) oder 
b) nach Maßgabe des Einkommens auf Grund eines besonde

ren Tarifs,
2. a)    als Zuschlag zur Vermögensteuer oder

b) nach Maßgabe des Vermögens,
3. als Steuer vom Grundbesitz, 
4. als allgemeines Kirchgeld,
5. als besonderes Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe.
Die Einkommensteuer (Lohnsteuer, Kapitalertragsteuer) nach Satz 
1 Nummer 1 Buchstabe  a und die Vermögensteuer nach Satz 1 
Nummer 2 Buchstabe a werden im Weiteren unter dem Begriff 
Maßstabsteuer zusammengefasst.

(2) Das Kirchgeld nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und 5 kann 
nach festen oder gestaffelten Sätzen erhoben werden. Das Nähere 
regeln die Steuerordnungen.

(3) Die Steuern nach Absatz 1 können nebeneinander erhoben 
werden. In den Steuerordnungen kann bestimmt werden, dass Steu
ern einer Art auf Steuern anderer Art angerechnet werden.

(4) Die Art und die Höhe der Steuern ist durch Beschluss der zu
ständigen Organe der steuerberechtigten Religionsgemeinschaft im 
Voraus festzusetzen, wobei die Festsetzung auch für mehrere Jahre 
oder für unbegrenzte Zeit zulässig ist. Soweit die Steuer nach Ab
satz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a oder Nummer 2 Buchstabe a 
erhoben wird, ist sie jeweils nach einem Vomhundertsatz der ermit
telten Maßstabsteuer, und soweit die Steuer nach Absatz 1 Satz 1 
Nummer 3 erhoben wird, ist sie nach einem Vomhundertsatz des 
Grundsteuermessbetrages zu bemessen; die Steuer kann auch nach 
einem besonderen Tarif erhoben werden. Die Festsetzung einer 
Mindeststeuer vom Einkommen und von Höchstbeträgen ist zuläs
sig.

(5) Auf die Ermittlung der Kirchensteuer als Zuschlag zur Ein
kommensteuer (Lohnsteuer, Kapitalertragsteuer) nach Absatz 1 Satz 
1 Nummer 1 Buchstabe a ist § 51a des Einkommensteuergesetzes in 
der jeweils geltenden Fassung anzuwenden; Entsprechendes gilt, 
wenn besonderes Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe nach Ab
satz 1 Satz 1 Nummer 5 zu erheben ist.

(6) Von kirchensteuerpflichtigen Kapitalgläubigern ist die in 
einem Zuschlag zur Einkommensteuer zu erhebende Kirchensteuer 
mit dem im Land des Wohnsitzes des Steuerpflichtigen geltenden 
Satz im Abzugsverfahren vom Abzugsverpflichteten zu erheben.

§ 4
Ehegattenbesteuerung

(1) Ehegatten, die derselben steuerberechtigten Religionsgemein
schaft angehören (konfessionsgleiche Ehen) und zur Maßstabsteuer 
zusammenveranlagt werden, werden gemeinsam zu der von der 
Maßstabsteuer abhängigen Steuer herangezogen. Die Steuer bemisst 
sich nach der gegen die Ehegatten festgesetzten Maßstabsteuer. Die 

Gesetz
über die Erhebung von Steuern durch  

öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften  
im Land Berlin (Kirchensteuergesetz – KiStG)

Vom 4. Februar 2009
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(4) Bei der Steuer vom Vermögen und der Steuer vom Grundbe
sitz entsteht die Steuerschuld mit Beginn des Erhebungszeitraums.

§ 6
Erhebung der Steuer

(1) Für die Erhebung der Steuer vom Einkommen nach § 3 Ab
satz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a und des Kirchgeldes nach § 3 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 finden die Vorschriften über die Erhe
bung der Einkommensteuer entsprechende Anwendung. Die Vor
schriften des Einkommensteuergesetzes über den Steuerabzug vom 
Arbeitslohn (Lohnsteuer) oder vom Kapitalertrag (Kapitalertrag
steuer) gelten jedoch nur, wenn und soweit die Verwaltung der Steu
er den Berliner Finanzbehörden übertragen worden ist.

(2) Für die Erhebung der Steuer vom Vermögen und der Steuer 
vom Grundbesitz finden die Vorschriften über die Erhebung der Ver
mögensteuer und der Grundsteuer entsprechende Anwendung.

(3) Soweit die Einkommensteuer durch Steuerabzug vom Arbeits
lohn erhoben wird (Lohnsteuer), kann auf Antrag einer steuerbe
rechtigten Religionsgemeinschaft dieses Verfahren auch für die Kir
chensteuer eingeführt werden, die dann als Zuschlag zur Lohnsteuer 
erhoben wird. Die Arbeitgeber mit lohnsteuerlichen Betriebsstätten 
im Land Berlin haben die Kirchensteuer im Rahmen des Lohnsteu
erabzugsverfahrens gleichzeitig mit der Lohnsteuer einzubehalten 
und abzuführen. Die für die Haftung des Arbeitgebers und Arbeit
nehmers im Lohnsteuerabzugsverfahren geltenden Vorschriften sind 
bei der Kirchensteuer entsprechend anzuwenden. Satz 1 bis 3 gilt 
entsprechend, wenn eine pauschale Einkommensteuer des Kirchen
steuerpflichtigen als Lohnsteuer entrichtet wird.

(4) Bei Erhebung der Einkommensteuer durch Abzug vom Kapi
talertrag kann auf Antrag einer steuerberechtigten Religionsgemein
schaft dieses Verfahren auch für die Kirchensteuer eingeführt wer
den, die dann als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer erhoben wird. 
Die Abzugsverpflichteten im Sinne des § 44 Absatz 1 Satz 3 des 
Einkommensteuergesetzes haben die Kirchensteuer im Rahmen des 
Kapitalertragsteuerabzugsverfahrens gleichzeitig mit der Kapitaler
tragsteuer einzubehalten und getrennt nach Religionszugehörig
keiten an das für den Kirchensteuerabzugsverpflichteten für die Be
steuerung nach dem Einkommen zuständige Finanzamt zur 
Weiterleitung an die Religionsgemeinschaften abzuführen. Die für 
die Haftung des Abzugsverpflichteten im Kapitalertragsteuerab
zugsverfahren geltenden Vorschriften sind bei der Kirchensteuer 
entsprechend anzuwenden.

§ 7
Anwendung allgemeiner Steuergesetze

Für die Steuern nach diesem Gesetz gelten die Vorschriften der 
Abgabenordnung in der jeweils geltenden Fassung entsprechend. 
Davon ausgenommen sind die Vorschriften über Säumniszuschläge 
und Zinsen (§§ 233 bis 240 der Abgabenordnung), über das außer
gerichtliche Rechtsbehelfsverfahren und über Strafen und Bußgelder 
(§§ 347 bis 412 der Abgabenordnung).

§ 8
Änderung von Steuerbescheiden

Ist die Festsetzung einer Maßstabsteuer aufgehoben, geändert 
oder berichtigt worden, so sind Bescheide über Steuern nach diesem 
Gesetz, die auf der bisherigen Festsetzung beruhen, von Amts we
gen durch neue Bescheide zu ersetzen, die der Aufhebung, Ände
rung oder Berichtigung Rechnung tragen.

§ 9
Rechtsbehelfe

(1) Gegen die Heranziehung zu Steuern nach diesem Gesetz ist 
der Verwaltungsrechtsweg gegeben. Vor Erhebung der Klage ist die 
Heranziehung im Widerspruchsverfahren nach den §§ 68 ff. der Ver
waltungsgerichtsordnung nachzuprüfen. Behörde im Sinne des § 70 

§§ 44, 268 bis 280 der Abgabenordnung finden entsprechende An
wendung.

(2) Gehören Ehegatten verschiedenen steuerberechtigten Religi
onsgemeinschaften an (konfessionsverschiedene Ehen) und haben 
sie bei der Veranlagung zur Maßstabsteuer die Zusammenveranla
gung gewählt, so ist, wenn die steuerberechtigten Religionsgemein
schaften dies vereinbaren, von jedem Ehegatten die von der Maß
stabsteuer abhängige Steuer in Höhe der Hälfte des Betrages zu 
erheben, der im Falle der konfessionsgleichen Ehe nach Absatz 1 
gegen beide Ehegatten festzusetzen wäre. Im Lohnsteuerabzugsver
fahren wird die Kirchensteuer der beiden Ehegatten von der Hälfte 
der Lohnsteuer erhoben und ist bei jedem Ehegatten auch für den 
anderen einzubehalten. Fehlt eine Vereinbarung der steuerberech
tigten Religionsgemeinschaften oder werden die Ehegatten zu einer 
Maßstabsteuer kraft Gesetzes zusammenveranlagt, so ist jeder Ehe
gatte nach seinem Anteil an der gegen die Ehegatten festgesetzten 
Maßstabsteuer zur Steuer heranzuziehen. Die Anteile der Ehegatten 
an der Maßstabsteuer bemessen sich insoweit nach Maßgabe des 
Absatzes 3.

(3) Gehört nur ein Ehegatte einer steuerberechtigten Religionsge
meinschaft an (glaubensverschiedene Ehen), so ist die zu erhebende 
Kirchensteuer bei Zusammenveranlagung zur Einkommensteuer 
nach dem Teil der Einkommensteuer beider Ehegatten zu bemessen, 
der auf den kirchenangehörigen Ehegatten entfällt. Zur Feststellung 
dieses Anteils ist die Einkommensteuer beider Ehegatten im Verhält
nis der Einkommensteuerbeträge aufzuteilen, die sich bei der An
wendung des Einkommensteuertarifs nach § 32a Absatz 1 des Ein
kommensteuergesetzes ohne Berücksichtigung besonderer 
Tarifvorschriften nach §§ 32b, 34, 34b und 34c des Einkommensteu
ergesetzes auf die Summe der Einkünfte eines jeden Ehegatten erge
ben würden; § 51a Absatz 2 Satz 2 des Einkommensteuergesetzes 
ist bei der Ermittlung der Einkünfte eines jeden Ehegatten entspre
chend anzuwenden. Soweit in der gemeinsamen Einkommensteuer
schuld im Sinne des Satzes 2 eine nach dem gesonderten Steuertarif 
des § 32d des Einkommensteuergesetzes ermittelte Einkommens
teuer enthalten ist, sind die gesondert besteuerten Kapitaleinkünfte 
und die gesondert ermittelte Einkommensteuer aus der Berechnung 
des Satzes 2 auszuscheiden und die gesondert ermittelte Einkom
mensteuer dem kirchensteuerpflichtigen Ehegatten mit dem auf ihn 
entfallenden Anteil an den Kapitalerträgen zuzurechnen.

(4) Soweit Kapitalerträge nur einem Ehegatten zuzuordnen sind, 
wird im Kapitalertragsteuerabzugsverfahren die Kirchensteuer als 
Zuschlag zur Kapitalertragsteuer von dem der steuerberechtigten 
Kirche angehörenden Ehegatten erhoben. Sind an den Kapitalerträ
gen Ehegatten gemeinsam beteiligt (Gemeinschaftskonto), so haben 
diese in einem gemeinsamen Antrag übereinstimmend zu erklären, 
in welchem Verhältnis der auf jeden Ehegatten entfallende Anteil 
der Kapitalerträge zu diesen Erträgen steht. Die Kapitalerträge sind 
entsprechend diesem Verhältnis aufzuteilen und die Kirchensteuer 
ist einzubehalten, soweit ein Anteil einem der steuerberechtigten 
Kirche angehörenden Ehegatten zuzuordnen ist (§ 51a Absatz 2c 
des Einkommensteuergesetzes).

§ 5
Entstehung der Steuerschuld

(1) Soweit die Steuer durch Abzug vom Arbeitslohn oder durch 
Abzug vom Kapitalertrag erhoben wird, entsteht die Steuerschuld 
im Zeitpunkt des Zufließens der steuerabzugspflichtigen Einnah
men.

(2) In den übrigen Fällen der Steuer vom Einkommen nach § 3 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a, der Steuer auf Kapitalerträ
ge nach § 32d Absatz 2, 3, 4 oder 6 des Einkommensteuergesetzes 
und § 51a Absatz 2d Satz 1 des Einkommensteuergesetzes sowie 
dem Kirchgeld nach § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 entsteht die 
Steuerschuld mit Ablauf des Erhebungszeitraumes. Erhebungszeit
raum ist das Kalenderjahr. 

(3) Sind Vorauszahlungen zu leisten, entsteht die Steuerschuld mit 
Beginn des Vorauszahlungszeitraumes.
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Absatz 1 Satz 1 und der §§ 72, 73 Absatz 1 Satz 1 der Verwaltungs
gerichtsordnung ist vorbehaltlich der Regelung in Satz 5 die Behör
de oder Stelle der steuerberechtigten Religionsgemeinschaft, für die 
die Heranziehung vorgenommen worden ist. Die für die Entschei
dung über den Widerspruch zuständigen Behörden oder Stellen sind 
in den Steuerordnungen zu bestimmen. Ist die Verwaltung der Steu
ern den Berliner Finanzbehörden übertragen worden und richtet sich 
der Widerspruch gegen die gemäß § 3 Absatz 5 dieses Gesetzes in 
Verbindung mit § 51a Absatz 2 des Einkommensteuergesetzes er
mittelte Bemessungsgrundlage, so ist Behörde im Sinne der Vor
schriften des Satzes 3 die den Einkommensteuerbescheid erlassende 
Finanzbehörde. Die Behörden oder Stellen im Sinne der Sätze 3 und 
4 sind vor Erlass der Rechtsbehelfsentscheidung zu hören.

(2) Ein Bescheid über die Festsetzung einer Steuer nach diesem 
Gesetz kann nicht mit der Begründung angefochten werden, dass 
der Bescheid über die Festsetzung der Maßstabsteuer unzutreffend 
sei.

(3) Absatz 1 gilt auch für alle anderen Verwaltungsakte in Steuer
angelegenheiten, die von den Behörden oder Stellen der steuerbe
rechtigten Religionsgemeinschaften mit Wirkung für oder gegen die 
zur Steuer herangezogenen Personen erlassen werden.

§ 10
Erhebung für steuerberechtigte Religionsgemeinschaften 

außerhalb von Berlin

(1) Werden für die einer steuerberechtigten Religionsgemein
schaft angehörenden Arbeitnehmer, die weder einen Wohnsitz noch 
ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Land Berlin haben, der Arbeits
lohn und die Lohnsteuer in einem Betrieb oder Teilbetrieb des Ar
beitgebers in Berlin berechnet, so kann die Senatsverwaltung für 
Finanzen auf Antrag einer Behörde oder Stelle der steuerberech
tigten Religionsgemeinschaft außerhalb Berlins anordnen, dass 
Steuer vom Einkommen nach diesem Gesetz im Abzugsverfahren 
für die entsprechende steuerberechtigte Religionsgemeinschaft in 
Berlin einzubehalten und an das für die Lohnsteuer zuständige Ber
liner Finanzamt abzuführen ist. Ist die Steuer am Wohnsitz oder ge
wöhnlichen Aufenthalt des Arbeitnehmers niedriger als im Land 
Berlin, so ist dem Antrag nur stattzugeben, wenn die Erstattung zu 
viel einbehaltener Steuer gewährleistet ist.

(2) Werden für die einer steuerberechtigten Religionsgemein
schaft angehörenden Kapitalgläubiger, die weder einen Wohnsitz 
noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Land Berlin haben, Kapital
erträge vom Abzugsverpflichteten im Land Berlin ausgezahlt, so 
kann die Senatsverwaltung für Finanzen auf Antrag einer Behörde 
oder Stelle der steuerberechtigten Religionsgemeinschaft außerhalb 
Berlins anordnen, dass Steuer vom Einkommen nach diesem Gesetz 
im Abzugsverfahren für die entsprechende steuerberechtigte Religi
onsgemeinschaft in Berlin einzubehalten und an das für den Kapital
ertragsteuerabzug zuständige Berliner Finanzamt abzuführen ist. Ist 
die Steuer am Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt des Kapital

gläubigers niedriger als im Land Berlin, so ist dem Antrag nur statt
zugeben, wenn die Erstattung zu viel einbehaltener Steuer gewähr
leistet ist.

§ 11
Vollstreckung

Für die Vollstreckung von Steuern nach diesem Gesetz gilt, soweit 
die Steuern von der steuerberechtigten Religionsgemeinschaft selbst 
verwaltet werden, das VerwaltungsVollstreckungsgesetz vom  
27. April 1953 (BGBl. I S. 157/GVBl. S. 361), das zuletzt durch 
Artikel 2 Absatz 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 1997 (BGBl. I 
S. 3039) geändert worden ist, entsprechend.

§ 12
Steuerordnungen und Steuerbeschlüsse

(1) Die Steuerordnungen und die Steuerbeschlüsse bedürfen zu 
ihrer Wirksamkeit der Anerkennung durch die Senatsverwaltung für 
Finanzen.

(2) Liegt zu Beginn eines Erhebungszeitraums ein anerkannter 
Steuerbeschluss nicht vor, so ist der bisherige Steuerbeschluss bis 
zur Anerkennung eines neuen Steuerbeschlusses weiter anzuwen
den.

(3) Die Anerkennung eines Steuerbeschlusses nach Absatz 1 kann 
nach Ablauf eines Jahres seit der Anerkennung unter Einhaltung ei
ner Frist von drei Jahren mit Wirkung für die nachfolgenden Erhe
bungszeiträume widerrufen werden. Ein Widerruf ist nur zulässig, 
wenn sich die im Zeitpunkt der Anerkennung bestehenden Verhält
nisse, soweit sie für die Höhe der Kirchensteuer maßgebend waren, 
wesentlich geändert haben.

§ 13
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2009 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt das Kirchensteuergesetz in der Fassung vom 8. No
vember 1997 (GVBl. S. 607), das durch Gesetz vom 18. Dezember 
2001 (GVBl. S. 698) geändert worden ist, außer Kraft.

Berlin, den 4. Februar 2009

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin

Walter M o m p e r

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister

Klaus W o w e r e i t
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§ 1
Errichtung

(1) Unter dem Namen „Zentral und Landesbibliothek Berlin“ 
wird mit Wirkung vom 1. Oktober 1995 eine rechtsfähige Stiftung 
des öffentlichen Rechts mit Sitz in BerlinKreuzberg errichtet. Zur 
Stiftung gehören die „AmerikaGedenkbibliothek“ und die „Berli
ner Stadtbibliothek“, die diese Bezeichnungen beibehalten.

(2) Mit Wirkung vom 1. Januar 2005 werden der Berliner Gesamt
katalog und die Senatsbibliothek Berlin, die diese Bezeichnung bei
behält, in die Stiftung eingegliedert (Eingliederungszeitpunkt).

(3) Die Stiftung hat das Recht, ein eigenes Dienstsiegel zu führen.

§ 2
Stiftungszweck

(1) Die Stiftung hat als Landes und Universalbibliothek die Auf
gabe, ihre Sammlungen zu bewahren, zu pflegen und zu ergänzen 
und unter Beachtung der Tradition den Sachzusammenhang ihrer 
Sammlungen zu erhalten und der Öffentlichkeit zugänglich zu ma
chen sowie Neuentwicklungen zu verfolgen und aufzunehmen. Sie 
gewährleistet die benutzerorientierte Literatur und Informations
versorgung insbesondere in Wissenschaft und Bildung und wirkt 
auch als überregionales Medien und Informationszentrum. Darüber 
hinaus koordiniert sie den überregionalen Leihverkehr der Biblio
theken in Berlin und gewährleistet die dezentrale Pflege des regio
nalen Zeitschriftennachweises.
Der Stiftung obliegt die bibliothekarische Informationsversorgung 
der Berliner Verwaltung. 

(2) Die Stiftung hat insbesondere die Aufgabe,
1. zentrale Dienstleistungen für das Bibliothekswesen in Berlin zu 

erbringen,
2. Literatur über und aus Berlin zu sammeln und zu erschließen 

und
3. zum literarischkulturellen Leben der Region beizutragen.

Näheres regelt die Satzung.
(3) Die Stiftung kann, nach Einwilligung des für die Stiftung Zen

tral und Landesbibliothek zuständigen Mitglieds des Senats und der 
Zustimmung des Stiftungsrates, durch Vertrag bibliothekarische 
Aufgaben des Landes Brandenburg insbesondere im Sinne von Ab
satz 2 Satz 1 Nummer 2 (landesbibliothekarische Aufgaben) über
nehmen, soweit dies auch zu Entlastungen für die Stiftung führt. Der 
Vertrag muss die Finanzierung dauerhaft sichern.

(4) Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemein
nützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwe
cke“ der Abgabenordnung.

§ 3
Stiftungsvermögen, Finanzierung

(1) Die im Eigentum des Landes Berlin stehenden beweglichen 
Vermögensgegenstände der „AmerikaGedenkbibliothek“ und der 
„Berliner Stadtbibliothek“ werden auf die Stiftung übertragen.

(2) Die im Eigentum des Landes Berlin stehenden Vermögensge
genstände, die dem Berliner Gesamtkatalog und der Senatsbiblio
thek Berlin zugeordnet waren, gehen zum Eingliederungszeitpunkt 
nach § 1 Absatz 2 auf die Stiftung über.

(3) Zur Erfüllung des Stiftungszwecks erhält die Stiftung einen 
jährlichen Zuschuss des Landes Berlin nach Maßgabe des jewei
ligen Landeshaushalts. Die Stiftung ist berechtigt, Zuwendungen 
Dritter anzunehmen.

(4) Die Stiftung hat für jedes Geschäftsjahr einen Wirtschaftsplan 
aufzustellen. Geschäftsjahr ist das jeweilige Kalenderjahr. Sofern 
das Land Berlin einen Doppelhaushalt aufstellt, soll die Stiftung 
Wirtschaftspläne für die entsprechenden beiden Geschäftsjahre auf
stellen. 

(5) Die Mittel der Stiftung sind nur im Sinne des Stiftungszwecks 
zu verwenden. Die Stiftung ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in 
erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Es darf keine Person 

Gesetz
über die Errichtung der Stiftung Zentral- und Landesbibliothek Berlin  

(Zentralbibliotheksstiftungsgesetz – ZLBG) 
 in der Fassung vom 19. Januar 2009

Bekanntmachung 
der Neufassung des Gesetzes  

über die Errichtung der Stiftung Zentral- und  
Landesbibliothek Berlin  

(Zentralbibliotheksstiftungsgesetz – ZLBG)

Auf Grund des Artikels III des Zweiten Gesetzes zur Änderung 
bibliotheksrechtlicher Vorschriften (2. BiblÄndG) vom 17. Dezem
ber 2008 (GVBl. S. 474) wird nachstehender Wortlaut des Gesetzes 
über die Errichtung der Stiftung Zentral und Landesbibliothek Ber
lin (Zentralbibliotheksstiftungsgesetz  ZLBG) in der Fassung vom 
27. Februar 2005 (GVBl. S. 134) in der vom 31. Dezember 2008 an 
geltenden Fassung bekannt gemacht.

Berlin, den 19. Januar 2009

Der Regierende Bürgermeister

Klaus W o w e r e i t 
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durch Ausgaben, die dem Zweck der Stiftung fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

(6) Die Stiftung kann die Verwertung von Rechten und die Durch
führung von Dienstleistungen sachlich geeigneten selbstständigen 
oder unselbstständigen Organisationseinheiten übertragen; hierzu 
kann auch eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung errichtet wer
den. Bei Neugründungen und Beteiligungen ist die Einwilligung des 
für die Stiftung Zentral und Landesbibliothek Berlin zuständigen 
Mitglieds des Senats und der Senatsverwaltung für Finanzen erfor
derlich. Die erzielten Erträge sind ausschließlich für die Aufgaben 
der Stiftung zu verwenden.

(7) Bei ersatzloser Aufhebung der durch dieses Gesetz errichteten 
Stiftung fällt das Stiftungsvermögen dem Land Berlin zu, das es un
mittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke im Sinne 
des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung 
und in einer dem Stiftungszweck möglichst nahe kommenden Weise 
zu verwenden hat.

§ 4
Organe

(1) Die Organe der Stiftung sind der Stiftungsrat und der Vor
stand.

(2) Zur Beratung der Organe in fachlichen Fragen hat die Stiftung 
einen Beirat.

(3) Die Mitglieder des Stiftungsrates und des Beirates sind ehren
amtlich tätig und haben Anspruch auf Ersatz der notwendigen Auf
wendungen nach den für die Berliner Verwaltung geltenden Bestim
mungen.

(4) Das Nähere regelt die Satzung.

§ 5
Stiftungsrat

(1) Der Stiftungsrat besteht aus sieben Mitgliedern. Ihm gehören 
an:
1. das für die Stiftung Zentral und Landesbibliothek Berlin zu

ständige Mitglied des Senats oder ein von ihm entsandtes Mit
glied aus der Fachverwaltung als Vorsitzende oder Vorsitzen
der,

2. eine Vertreterin oder ein Vertreter aus den Öffentlichen Biblio
theken des Landes Berlin, die oder der vom Rat der Bürgermeis
ter bestellt wird,

3. fünf weitere Mitglieder, die geeignet sein müssen, die Stiftung 
in ihren kulturellen und finanziellen Belangen zu beraten und zu 
kontrollieren. 

Das zuständige Mitglied des Senats kann das gemäß Satz 2 Num
mer 1 entsandte Mitglied jederzeit abberufen.

(2) Die Mitglieder gemäß Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 werden von 
dem für die Stiftung Zentral und Landesbibliothek Berlin zuständi
gen Mitglied des Senats für die Dauer von vier Jahren berufen; eine 
Wiederberufung ist zulässig. Nach Ablauf der Amtsperiode bleiben 
die Mitglieder des Stiftungsrates im Amt, bis sich der neue Stif
tungsrat konstituiert hat. Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, so 
muss für den Rest der Amtszeit eine Nachfolgerin oder ein Nachfol
ger berufen werden.

(3) Für den Fall der Verhinderung eines Mitglieds ist eine Stell
vertreterin oder ein Stellvertreter zu bestellen oder zu berufen. Das 
Mitglied gemäß Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 kann für den Fall der 
eigenen Verhinderung sowie der Verhinderung seiner Stellvertrete
rin oder seines Stellvertreters eine andere Person aus der Fachver
waltung mit seiner Vertretung beauftragen.

(4) Der Stiftungsrat entscheidet mit der Mehrheit der anwesenden 
Mitglieder. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der oder des 
Vorsitzenden den Ausschlag.

(5) Der Stiftungsrat überwacht die Tätigkeit des Vorstandes. Er 
entscheidet über alle Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeu

tung, insbesondere den Wirtschaftsplan und wesentliche organisato
rische Maßnahmen. Das Nähere regelt die Satzung.

(6) Die oder der Vorsitzende des Stiftungsrates hat das Recht, die 
Prozessführung in Rechtsstreitigkeiten an sich zu ziehen. Der Stif
tungsrat ist über anhängige Rechtsstreitigkeiten ab einem Streitwert 
von 5 000 Euro unverzüglich zu unterrichten.

§ 6
Vorstand

(1) Der Vorstand ist die Leiterin oder der Leiter der Zentral und 
Landesbibliothek Berlin. Sie oder er wird vom Stiftungsrat bestellt 
und kann nicht dessen Mitglied sein. Der Vorstand führt die Dienst
bezeichnung „Generaldirektorin der Stiftung Zentral und Landes
bibliothek Berlin“ oder „Generaldirektor der Stiftung Zentral und 
Landesbibliothek Berlin“.

(2) Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte. Er ist dabei an die 
Beschlüsse und Weisungen des Stiftungsrates gebunden.

(3) Der Vorstand vertritt die Stiftung gerichtlich und außergericht
lich.

(4) Das Nähere regelt die Satzung.

§ 7
Beirat

(1) Der Beirat besteht aus mindestens neun und höchstens zwölf 
sachverständigen Mitgliedern. Sie werden für die Dauer von vier 
Jahren von dem für die Stiftung Zentral und Landesbibliothek zu
ständigen Mitglied des Senats berufen.

(2) Für jedes Mitglied wird eine Stellvertretung berufen. Die 
Wiederberufung und die vorzeitige Abberufung aus wichtigem 
Grund sind zulässig. Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, so kann 
für den Rest der Amtszeit eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger 
berufen werden. Der Beirat wählt aus seiner Mitte eine Vorsitzende 
oder einen Vorsitzenden sowie eine Stellvertreterin oder einen 
Stellvertreter. 

(3) Das Nähere regelt die Satzung.

§ 8
Personal

(1) Der Stiftung wird das Recht verliehen, Beamtinnen und Be
amte zu haben. Die Übernahme von Beamtinnen und Beamten des 
Landes Berlin nach § 47 der Landeshaushaltsordnung in der Fas
sung vom 20. November 1995 (GVBl. S. 805, 1996 S. 118), die zu
letzt durch Artikel II des Gesetzes vom 23. September 2005 (GVBl. 
S. 475) geändert worden ist, ist zulässig. Die Übernahme von Beam
tinnen und Beamten anderer Dienstherren ist im Ausnahmefall und 
nur für Führungsfunktionen zulässig. Neue Beamtenverhältnisse 
darf die Stiftung nicht begründen.

(2) Der Stiftungsrat ist Dienstbehörde und oberste Dienstbehörde, 
Personalstelle und Personalwirtschaftsstelle sowie Ernennungsbe
hörde und zuständiges Organ im Sinne von § 80 Absatz 3 des Perso
nalvertretungsgesetzes in der Fassung vom 14. Juli 1994 (GVBl. 
S. 337, 1995 S. 24), das zuletzt durch Nummer 39 der Anlage zu 
dem Gesetz vom 22. Oktober 2008 (GVBl. S. 294) geändert worden 
ist. Die oder der Vorsitzende des Stiftungsrates ist Dienstbehörde, 
oberste Dienstbehörde, Personalstelle sowie Ernennungsbehörde für 
den Vorstand. Der Stiftungsrat und die oder der Vorsitzende des Stif
tungsrates können ihre Befugnisse übertragen; das Nähere regelt die 
Satzung.

(3) Ab dem Errichtungszeitpunkt gemäß § 1 Absatz 1 gehen die 
Arbeits und Ausbildungsverhältnisse der bisher bei der „Ameri
kaGedenkbibliothek“ und der „Berliner Stadtbibliothek“ tätigen 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Auszubildenden 
vom Land Berlin mit allen Rechten und Pflichten auf die Stiftung 
über. Die bei der Stiftung verbrachten Beschäftigungszeiten und 
die davor liegenden, vom Land Berlin entsprechend den tarif
lichen Vorschriften angerechneten Beschäftigungszeiten der von 
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der Stiftung übernommenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh
mer werden bei einem späteren unmittelbaren Wechsel zum Land 
Berlin von diesem als Beschäftigungszeit nach § 19 BAT/BATO 
oder § 6 BMTG/BMTGO angerechnet, sofern das Arbeitsver
hältnis zur Stiftung auf eigenen Wunsch oder unverschuldet be
endet wurde.

(4) Die bei der Stiftung Zentral und Landesbibliothek Berlin täti
gen Beamtinnen und Beamten werden am 1. Januar 2005 in den 
Dienst der Stiftung Zentral und Landesbibliothek Berlin übernom
men; sie gelten mit diesem Termin als übergetreten. Jeder Beamtin 
und jedem Beamten ist der Übergang des Beamtenverhältnisses 
schriftlich mitzuteilen. Die für die Versorgungslastenaufteilung ge
mäß § 107b des Beamtenversorgungsgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 16. März 1999 (BGBl. I S. 322, 847, 2033), 
das zuletzt durch Artikel 14 des Gesetzes vom 10. September 2003 
(BGBl. I S. 1798) geändert worden ist, erforderlichen Zustimmun
gen des abgebenden und des aufnehmenden Dienstherren gelten mit 
der Übernahme gemäß Satz 1 als erteilt.

(5) Zum Zeitpunkt der Eingliederung nach § 1 Absatz 2 gehen die 
Ausbildungs und Arbeitsverhältnisse der bei dem Berliner Gesamt
katalog und bei der Senatsbibliothek Berlin tätigen Arbeitneh
merinnen und Arbeitnehmer mit allen Rechten und Pflichten auf die 
Stiftung über. Insbesondere werden für die von Satz 1 erfassten Be
schäftigten die Zeiten einer Beschäftigung beim Land Berlin so an
gerechnet, als wären sie bei der Stiftung geleistet worden. Der Über
gang ist jeder Arbeitnehmerin und jedem Arbeitnehmer persönlich 
und unverzüglich nach dem Zeitpunkt der Eingliederung schriftlich 
mitzuteilen.

(6) Zum Eingliederungszeitpunkt nach § 1 Absatz 2 werden die 
bei dem Berliner Gesamtkatalog und der Senatsbibliothek Berlin 
tätigen Beamtinnen und Beamten von der Stiftung Zentral und 
Landesbibliothek Berlin übernommen, ohne dass es einer Verset
zung bedarf. Der Übergang richtet sich nach § 128 Absatz 3 in 
Verbindung mit § 129 Absatz 3 des Beamtenrechtsrahmengesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. März 1999 (BGBl. I 
S. 654), das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 21. August 
2002 (BGBl. I S. 3322) geändert worden ist. Die für die Versor
gungslastenaufteilung gemäß § 107b des Beamtenversorgungsge
setzes erforderlichen Zustimmungen des abgebenden und des auf
nehmenden Dienstherren gelten mit der Übernahme gemäß Satz 1 
als erteilt.

§ 9
Anwendung der Landeshaushaltsordnung

Werden gemäß § 105 der Landeshaushaltsordnung Vorschriften 
der Landeshaushaltsordnung entsprechend angewandt, so kommen 
die dort in Bezug auf die Ausführung des Haushaltsplans der Senats
verwaltung für Finanzen und der für die Personalwirtschaft und den 
Stellenplan zuständigen Senatsverwaltung zugewiesenen Zustän
digkeiten dem Stiftungsrat zu. Im Bereich des Tarifrechts und in an
deren Fällen von erheblicher finanzieller Bedeutung ist die Geneh
migung der Senatsverwaltung für Finanzen erforderlich.

§ 10
Satzung

(1) Die Stiftung erhält eine Satzung, die als Rechtsverordnung 
von dem für die Stiftung Zentral und Landesbibliothek zuständigen 
Mitglied des Senats erlassen wird.

(2) Die Satzung trifft nähere Bestimmungen über Aufgaben, Or
ganisation und Verwaltung der Stiftung.

§ 11
Übergang von Rechten und Pflichten

(1) Sämtliche Rechte und Pflichten, welche das Land Berlin für 
die „AmerikaGedenkbibliothek“ und die „Berliner Stadtbibliothek“ 
übernommen hat, werden auf die Stiftung übergeleitet.

(2) Rechte und Pflichten, die das Land Berlin für den Berliner Ge
samtkatalog und die Senatsbibliothek Berlin übernommen hat, gehen 
zum Eingliederungszeitpunkt nach § 1 Absatz 2 auf die Stiftung über.

§ 12
Übergangsregelung

Zum 1. Januar 2009 wird erstmals ein neuer Stiftungsrat nach den 
Vorschriften des Zweiten Gesetzes zur Änderung bibliotheksrecht
licher Vorschriften vom 17. Dezember 2008 (GVBl. S. 474) berufen. 
Die Amtszeit des bisherigen Stiftungsrates endet mit der konstitu
ierenden Sitzung des neuen Stiftungsrates.

§ 13
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz und 
Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.
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Auf Grund des § 9 Absatz 1 in Verbindung mit § 2 Absatz 2, § 5 
Absatz 4 und § 9 Absatz 2 des Zentralbibliotheksstiftungsgesetzes 
vom 25. September 1995 (GVBl. S. 623) wird verordnet:

§ 1
Zweck und Aufgaben

(1) Die Zentral und Landesbibliothek Berlin ist eine öffentliche 
wissenschaftliche Bibliothek mit angeschlossenen Einrichtungen, 
wissenschaftlichen Fachbibliotheken und Sondersammlungen.

(2) Sie hat die Aufgabe,
1. die in Berlin erschienene Literatur, die sich mit Berlin befas

sende Literatur und die für die Stiftung bedeutsamen Nachlässe 
von Persönlichkeiten zu sammeln und zu erschließen sowie die 
Landesbibliografie zu erstellen und zu veröffentlichen;

2. den Bedarf in Berlin nach jedermann zugänglicher allgemeiner, 
wissenschaftlicher und berlinbezogener Literatur sowie nach In
formation zu ermitteln und diesem Bedarf in geeigneter Weise 
Rechnung zu tragen sowie zur Erfüllung des Bildungsauftrages 
geeignete Medien
a) regelmäßig zu sammeln, zu erschließen, bereitzuhalten und 

auch zum Nutzen künftiger Generationen zu erhalten und zu 
bewahren,

b) jedermann nach Maßgabe der geltenden Benutzungsbedin
gungen zur Verfügung zu stellen und dafür eine umfassende 
Freihandaufstellung einzurichten;

3. Neuentwicklungen des Mediensektors zu beobachten, entspre
chende Bestände aufzubauen sowie diese und dazugehörige Ser
viceleistungen anzubieten;

4. zentrale Dienstleistungen für die Berliner Öffentlichen Biblio
theken anzubieten, insbesondere im Bereich des EDVVer
bundes;

5. weitere Dienstleistungen für das Bibliothekswesen in Berlin zu 
erbringen, insbesondere im Bereich des überregionalen Leihver
kehrs und des regionalen Nachweises, und als bibliotheksspe
zifische Ausbildungs und Praktikumseinrichtung zu wirken;

6. die bibliothekarische Informationsversorgung der Verwaltung 
Berlins einschließlich Beratung zu gewährleisten und die Koor
dination des Bibliothekswesens der Behörden Berlins zu über
nehmen;

7. sich an überregionalen Gemeinschaftsaufgaben des Bibliotheks
wesens zu beteiligen.

Literatur im Sinne dieser Verordnung sind Print und alle sonstigen 
Medien.

§ 2
Aufgaben des Stiftungsrates

(1) Zu den Aufgaben des Stiftungsrates gehören insbesondere
1. die Feststellung des Wirtschaftsplans,
2. die Entscheidung über die Veräußerung von Vermögensgegen

ständen von bedeutendem Wert,
3. die Entlastung des Vorstandes,
4. der Abschluss von Arbeitsverträgen mit Angestellten deren Ar

beitsgebiet im Regelfall einen wissenschaftlichen Hochschulab
schluss erfordert, sofern es sich um die Besetzung von Planstel
len handelt,

5. die Ernennung von Beamtinnen und Beamten des höheren 
Dienstes,

6. die Entscheidung über die Benutzungs und Entgeltbestimmun
gen unter Berücksichtigung der Benutzungsbedingungen für die 
Öffentlichen Bibliotheken des Landes Berlin,

7. die Einwilligung zu über und außerplanmäßigen Ausgaben,
8. die Einwilligung zu Maßnahmen, die zur Leistung von Ausga

ben in künftigen Geschäftsjahren verpflichten können, soweit 
der Wirtschaftsplan nicht dazu ermächtigt,

9. die Feststellung des Jahresabschlusses nach Vorlage eines Testats 
eines Wirtschaftsprüfungsunternehmens,

10. der Erlass der Geschäftsordnung des Stiftungsrates,
11. die Zustimmung zu der Geschäftsordnung für die Stiftung.

Verordnung
über die Satzung der Stiftung Zentral- und Landesbibliothek Berlin 

(ZLB-Satzungsverordnung – ZLB-SVO) 
in der Fassung vom 25. Januar 2009

Bekanntmachung 
der Neufassung der Verordnung  

über die Satzung der Stiftung Zentral- und  
Landesbibliothek Berlin 

Auf Grund des Artikels III des Zweiten Bibliotheksrechtlichen 
Änderungsgesetzes vom 17. Dezember 2008 (GVBl. S. 474) wird 
nachstehend der Wortlaut der Verordnung über die Satzung der Stif
tung Zentral und Landesbibliothek Berlin in der Fassung vom  
27. Juni 2005 (GVBl. S. 404) in der vom 31. Dezember 2008 an 
geltenden Fassung bekannt gemacht.

Berlin, den 25. Januar 2009

Der Regierende Bürgermeister

Klaus W o w e r e i t
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(2) Der Stiftungsrat kann Richtlinien beschließen, nach denen die 
Stiftung zu verwalten ist.

§ 3
Verfahren im Stiftungsrat

(1) Der Stiftungsrat tritt mindestens zweimal jährlich zu einer Sit
zung zusammen. Bei Bedarf oder auf Antrag von mindestens vier 
Mitgliedern ist der Stiftungsrat einzuberufen. Die oder der Vorsit
zende beruft den Stiftungsrat ein. Der Vorstand kann an den Bera
tungen des Stiftungsrates mit Rederecht teilnehmen.

(2) Der Stiftungsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei 
Drittel seiner Mitglieder anwesend sind. Er fasst Beschlüsse mit den 
Stimmen der Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Bei Beschlüssen 
nach § 2 Absatz 1 Nummer 1, 3, 7 und 8 kann die oder der Vorsitzen
de nicht überstimmt werden.

(3) Die Mitglieder sind verpflichtet, über alle Angelegenheiten, 
die ihnen im Zusammenhang mit ihrer Mitgliedschaft im Stiftungs
rat bekannt werden, Verschwiegenheit zu bewahren. Diese Pflicht 
besteht nach einem Ausscheiden aus dem Stiftungsrat für zwei Jahre 
fort, soweit eine längerfristige Pflicht zur Verschwiegenheit nicht 
durch Rechtsvorschriften oder durch Beschlüsse des Stiftungsrates 
oder der Natur der Sache nach erforderlich ist. 

(4) Die Geschäftsordnung kann ein schriftliches Beschlussverfah
ren vorsehen. Eine Beschlussfassung in einer Sitzung ist jedoch erfor
derlich, wenn ein Mitglied dem schriftlichen Verfahren widerspricht.

§ 4
Vorstand

Mit Beendigung der Tätigkeit als Leiterin oder Leiter der Zentral 
und Landesbibliothek Berlin ist der Verlust der Vorstandsfunktion 
verbunden. Bis zur Bestellung einer Nachfolgerin oder eines Nach
folgers bestimmt die oder der Vorsitzende des Stiftungsrates einen 
kommissarischen Vorstand; der Stiftungsrat ist darüber unverzüg
lich schriftlich zu unterrichten.

§ 5
Aufgaben des Vorstandes

(1) Zu den Aufgaben des Vorstandes gehören insbesondere
1. die Aufstellung des Wirtschaftsplans,
2. die Aufstellung des Jahresabschlusses sowie die Vorlage des  

Rechenschaftsberichts,
3. die Vorlage von Berichten und sonstigen Unterlagen über den 

Ablauf der Geschäfte und die Lage der Stiftung,
4. der Abschluss von Arbeitsverträgen, soweit nicht dem Stiftungs

rat vorbehalten,
5. die Ernennung von Beamtinnen und Beamten mit Ausnahme des 

höheren Dienstes,
6. die Vorlagen für die Entscheidungen des Stiftungsrates gemäß 

§ 2 Absatz 1 Nummer 4, 5 und 10,
7. der Erlass einer Geschäftsordnung für die Stiftung.

(2) Der Vorstand bestellt eine Beauftragte oder einen Beauftragten 
für den Haushalt.

§ 6
Zusammensetzung des Beirates

(1) In den Beirat sind zwei Vertreterinnen oder Vertreter aus den 
Öffentlichen Bibliotheken des Landes Berlin zu berufen.

(2) Neben den Mitgliedern nach Absatz 1 können in den Beirat 
insbesondere berufen werden eine Vertreterin oder ein Vertreter
1. aus einer wissenschaftlichen Bibliothek,
2. des Landesverbandes der Museen zu Berlin e.V.,
3. des Landesarchivs Berlin,

4. des Deutschen Bibliotheksverbandes e.V.,
5. des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels Landesverband 

BerlinBrandenburg e.V.,
6. des JournalistenVerbandes Berlin e.V.

§ 7
Verfahren im Beirat

(1) Der Beirat wählt aus dem Kreis der Mitglieder eine Vorsitzen
de oder einen Vorsitzenden und eine Stellvertretung.

(2) Der Beirat wird von der oder dem Vorsitzenden einberufen 
und tritt mindestens halbjährlich zusammen. Bei Bedarf oder auf 
Antrag von mindestens der Hälfte seiner Mitglieder tritt er zu wei
teren Sitzungen zusammen.

(3) Der Beirat ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Drittel 
seiner Mitglieder anwesend sind. Er fasst Beschlüsse mit der Mehr
heit der Stimmen der Mitglieder. 

(4) Beschlüsse des Beirates werden dem Stiftungsrat und dem 
Vorstand zur Kenntnis gegeben.

(5) Der Vorstand kann mit beratender Stimme an den Sitzungen 
des Beirates teilnehmen.

(6) Der Beirat gibt sich eine Geschäftsordnung, die dem Stiftungs
rat zur Kenntnis gegeben wird.

(7) Die Regelung des § 3 Absatz 3 gilt für die Mitglieder des Bei
rates entsprechend.

§ 8
Wirtschaftsplan und Rechnungslegung

(1) Der Vorstand legt den festgestellten Wirtschaftsplan der Auf
sichtsbehörde zu einem von dieser rechtzeitig bekannt gegebenen 
Termin zur Genehmigung vor. Der Wirtschaftsplan besteht insbe
sondere aus einer Planbilanz, einem Erfolgsplan, einer Investitions
planung sowie dem Stellenplan. Für die Wirtschaftsplanaufstellung 
sind die Vorgaben der Aufsichtsbehörde zu beachten.

(2) Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Auf
wendungen sowie die Verpflichtungsermächtigungen des Geschäfts
jahres nach Art einer Gewinn und Verlustrechnung enthalten.

(3) Der Vorstand legt den geprüften Jahresabschluss für das abge
laufene Geschäftsjahr (Bilanz nebst Gewinn und Verlustrechnung 
sowie Anhang und Lagebericht) bis zum 30. Juni des darauffolgenden 
Jahres dem Stiftungsrat vor. Der Jahresabschluss ist von einem Wirt
schaftsprüfungsunternehmen zu prüfen, das im Benehmen mit der 
Stiftung vom Rechnungshof von Berlin bestimmt wird.

(4) Der Vorstand berichtet dem Stiftungsrat und dem für die Zen
tral und Landesbibliothek zuständigen Mitglied des Senats zu den 
von diesem festgelegten Terminen über die Erfüllung des bestätigten 
Wirtschaftsplans. Über die Form des Berichtswesens entscheidet 
das für die Stiftung Zentral und Landesbibliothek zuständige Mit
glied des Senats.

§ 9
Fördervereine und Institutionen

Der Vorstand erlässt Grundsätze über die Zusammenarbeit mit ge
meinnützigen Einrichtungen, deren Hauptzweck die Förderung der 
Zentral und Landesbibliothek Berlin oder einer integrierten Samm
lung ist. In diesen Grundsätzen können insbesondere Regelungen über 
Publikationen und eine unentgeltliche Nutzung von Räumen und Ein
richtungen der Zentral und Landesbibliothek Berlin getroffen wer
den. Die Regelungen bedürfen der Zustimmung des Stiftungsrates.

§ 10
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.
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Landeshaushaltsordnung (LHO)
in der Fassung vom 30. Januar 2009

Übersicht

Bekanntmachung
der Neufassung der Landeshaushaltsordnung (LHO)

Auf Grund des Artikels V des Sechsten Gesetzes zur Änderung 
der Landeshaushaltsordnung vom 17. Dezember 2008 (GVBl. 
S. 477) wird nachstehend der Wortlaut der Landeshaushaltsordnung 
in der Fassung vom 20. November 1995 (GVBl. S. 805, 1996 S. 118) 
unter Berücksichtigung

des Artikels III des Gesetzes vom 15. April 1996 (GVBl. S. 126),
des Artikels VII des Gesetzes vom 12. März 1997 (GVBl. S. 69),
des § 12 des Gesetzes vom 12. März 1997 (GVBl. S. 57),
des Artikels II des Gesetzes vom 19. Juni 1997 (GVBl. S. 320),
des § 11 des Gesetzes vom 17. Mai 1999 (GVBl. S. 171),
des § 32 des Gesetzes vom 13. Juli 1999 (GVBl. S. 374),
des Artikels VI des Gesetzes vom 22. Juli 1999 (GVBl. S. 422),
des Vierten Änderungsgesetzes vom 19. Dezember 2000 (GVBl. 
S. 548),
des Artikels XVI des Gesetzes vom 16. Juli 2001 (GVBl. S. 262),
des Fünften Änderungsgesetzes vom 24. Juli 2001 (GVBl. S. 303),
des Artikels VI des Gesetzes vom 10. Februar 2003 (GVBl. S. 62),
des Artikels II des Gesetzes vom 22. Dezember 2004 (GVBl. S. 2),
des Artikels II des Gesetzes vom 25. September 2005 (GVBl. S. 475) 
und
des Artikels I des Sechsten Änderungsgesetzes vom 17. Dezember 
2008 (GVBl. S. 477)
in der vom 31. Dezember 2008 an geltenden Fassung bekannt ge
macht.

Berlin, den 30. Januar 2009

Senatsverwaltung für Finanzen

Dr. Thilo S a r r a z i n
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Teil I
Allgemeine Vorschriften zum Haushaltsplan

§ 1
Bedeutung des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan dient der Feststellung und Deckung des Fi
nanzbedarfs, der zur Erfüllung der Aufgaben Berlins im Bewilli
gungszeitraum voraussichtlich notwendig ist. Der Haushaltsplan ist 
Grundlage für die Haushalts und Wirtschaftsführung. Bei seiner 
Aufstellung und Ausführung ist den Erfordernissen des gesamtwirt
schaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen.

§ 2
Feststellung des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan wird für ein Rechnungsjahr oder zwei Rech
nungsjahre, nach Jahren getrennt, vor Beginn des ersten Rechnungs
jahres durch das Haushaltsgesetz festgestellt. Mit dem Haushaltsge
setz wird nur der Gesamtplan (§ 13 Absatz 4) verkündet.

§ 3
Wirkungen des Haushaltsplans

(1) Der Haushaltsplan ermächtigt die Verwaltung, Ausgaben zu 
leisten und Verpflichtungen einzugehen.

(2) Durch den Haushaltsplan werden Ansprüche oder Verbind
lichkeiten weder begründet noch aufgehoben.

§ 4
Haushaltsjahr

Rechnungsjahr (Haushaltsjahr) ist das Kalenderjahr. Die Senats
verwaltung für Finanzen kann für einzelne Bereiche etwas anderes 
bestimmen.

§ 5
Verwaltungsvorschriften, Auskünfte

(1) Die Verwaltungsvorschriften zur Ausführung dieses Gesetzes 
(Ausführungsvorschriften) und zur vorläufigen und endgültigen 
Haushalts und Wirtschaftsführung erlässt die Senatsverwaltung für 
Finanzen. Für die Haushalts und Wirtschaftsführung des Bezirks 
kann auch das Bezirksamt Verwaltungsvorschriften erlassen. Sie 
dürfen nicht im Gegensatz zu Verwaltungsvorschriften der Senats
verwaltung für Finanzen stehen.

(2) In Angelegenheiten des Haushaltswesens einschließlich der 
Kosten und Leistungsrechnung kann die Senatsverwaltung für Fi
nanzen zur Erfüllung ihrer Aufgaben unter Beachtung datenschutz
rechtlicher Vorschriften von allen Stellen der Berliner Verwaltung 
Auskünfte und die Vorlage von Unterlagen verlangen. Dies gilt auch 
für Daten, die durch automatisierte Verfahren erhoben werden. Auf 
Daten des Haushaltswesens einschließlich der Kosten und Leis
tungsrechnung ist der Senatsverwaltung für Finanzen der unmittel
bare Zugriff zu Informationszwecken zu ermöglichen.

(3) Absatz 2 gilt nicht für die Einzelpläne des Abgeordneten
hauses, des Verfassungsgerichtshofes, des Rechnungshofes und des 
Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit.

§ 6
Notwendigkeit der Ausgaben und  

Verpflichtungsermächtigungen

Bei Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sind nur die 
Ausgaben und die Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflich
tungen zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren (Verpflich
tungsermächtigungen) zu berücksichtigen, die zur Erfüllung der 
Aufgaben Berlins notwendig sind.

§ 7
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, 

Kosten und Leistungsrechnung

(1) Bei Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sind die 
Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten.  
Diese Grundsätze verpflichten auch zur Prüfung, inwieweit staat
liche Aufgaben oder öffentlichen Zwecken dienende wirtschaftliche 
Tätigkeiten durch Ausgliederung und Entstaatlichung oder Priva
tisierung erfüllt werden können.

(2) Für alle finanzwirksamen Maßnahmen sind angemessene 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen durchzuführen. In geeigneten 
Fällen ist privaten Anbietern die Möglichkeit zu geben, darzulegen, 
ob und inwieweit sie staatliche Aufgaben oder öffentlichen Zwecken 
dienende wirtschaftliche Tätigkeiten ebenso gut oder besser erbrin
gen können (Interessenbekundungsverfahren).

(3) In der unmittelbaren Landesverwaltung wird die Haushalts
planung und wirtschaft durch eine Kosten und Leistungsrechnung 
sowie ein standardisiertes Berichtswesen nach betriebswirtschaft
lichen Grundsätzen ergänzt. Bei der Bemessung von Einnahmen 
und Ausgaben sind die betriebswirtschaftlichen Daten zu berück
sichtigen.

§ 7a
Leistungsbezogene Planaufstellung  

und bewirtschaftung

(1) Die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 
sollen im Rahmen eines Systems der dezentralen Verantwortung der 
Organisationseinheiten veranschlagt werden. Dabei ist die Finanz
verantwortung auf der Grundlage der Haushaltsermächtigung auf 
die Organisationseinheiten übertragen, die die Fach und Ressour
cenverantwortung haben. Durch Informations und Steuerungsins
trumente ist sicherzustellen, dass das jeweils verfügbare Ausgabevo
lumen nicht überschritten wird. Einzelheiten zu Art und Umfang der 
von den Organisationseinheiten zu erbringenden Leistungen sind 
durch Zielvereinbarungen festzulegen. Die wesentlichen Leistungen 
sind in den Erläuterungen darzulegen.

(2) In den Fällen des Absatzes 1 soll durch den Haushaltsplan für 
die jeweilige Organisationseinheit bestimmt werden, welche
1. Einnahmen für bestimmte Zwecke verwendet werden sollen,
2. Ausgaben übertragbar sind und
3. Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen jeweils gegensei

tig oder einseitig deckungsfähig sind.
(3) Die Senatsverwaltung für Finanzen kann mit Einwilligung des 

Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses zur Erprobung betriebs
wirtschaftlicher Steuerungsinstrumente weitergehende Regelungen 
treffen. Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.

§ 8
Grundsatz der Gesamtdeckung

Alle Einnahmen dienen als Deckungsmittel für alle Ausgaben. 
Auf die Verwendung für bestimmte Zwecke dürfen Einnahmen be
schränkt werden, soweit dies durch Gesetz vorgeschrieben, im 
Haushaltsplan zugelassen ist oder die Mittel von anderer Seite 
zweckgebunden zur Verfügung gestellt werden.

§ 9
Beauftragter für den Haushalt

(1) Für jeden Einzelplan, bei den Bezirken für jeden Bezirkshaus
haltsplan, ist eine Organisationseinheit zu bestimmen, die den Leiter 
des Verwaltungszweigs, in den Bezirken das Bezirksamt, in der 
Wahrnehmung der Leitungsbefugnisse bei Aufstellung und Ausfüh
rung des Haushaltsplans einschließlich des Stellenplans unterstützt.

(2) Bei jeder Organisationseinheit, die Einnahmen oder Ausgaben 
bewirtschaftet, ist ein Beauftragter für den Haushalt zu bestellen, 
soweit der Leiter der Organisationseinheit diese Aufgabe nicht selbst 
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wahrnimmt. Der Beauftragte soll dem Leiter der Organisationsein
heit unmittelbar unterstellt werden.

(3) Dem Beauftragten obliegen die Aufstellung der Unterlagen für 
die Finanzplanung und der Unterlagen für den Entwurf des Haus
haltsplans (Voranschläge) sowie die Ausführung des Haushaltsplans. 
Im Übrigen ist der Beauftragte bei allen Maßnahmen von finanziel
ler Bedeutung zu beteiligen. Er kann Aufgaben bei der Ausführung 
des Haushaltsplans übertragen.

§ 10
Unterrichtung des Abgeordnetenhauses 

und der Bezirksverordnetenversammlung

(1) Der Senat fügt seinen Vorlagen an das Abgeordnetenhaus ei
nen Überblick über die Auswirkungen auf den Haushaltsplan und 
die Finanzplanung bei. Bei Vorlagen, die zu Mehrausgaben oder zu 
Mindereinnahmen führen können, soll außerdem angegeben wer
den, auf welche Weise ein Ausgleich gefunden werden kann.

(2) Der Senat unterrichtet den Hauptausschuss des Abgeordneten
hauses im standardisierten Berichtswesen regelmäßig über die 
Haushalts und Kostenentwicklung, erhebliche Änderungen und die 
Auswirkungen auf die Finanzplanung.

(3) Der Senat leistet den Mitgliedern des Abgeordnetenhauses, die 
einen einnahmemindernden oder ausgabeerhöhenden Antrag zu stel
len beabsichtigen, Hilfe bei der Ermittlung der finanziellen Auswir
kungen.

(4) Vor Anmeldungen für gemeinsame Rahmenplanungen für Ge
meinschaftsaufgaben von Bund und Ländern unterrichtet der Senat 
das Abgeordnetenhaus in zweckentsprechender Form. Entspre
chendes gilt für Anmeldungen zur Änderung der Rahmenpläne. Der 
Senat unterrichtet das Abgeordnetenhaus ferner, wenn sich auf 
Grund der Beratungen in den Planungsausschüssen Abweichungen 
von den Anmeldungen ergeben. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, 
wenn sofortiges Handeln zur Abwendung von erheblichen Nachtei
len für Berlin erforderlich ist; in diesen Fällen ist das Abgeordneten
haus unverzüglich nachträglich zu unterrichten.

(5) Absatz 4 gilt für Vereinbarungen über Gemeinschaftsaufgaben 
von Bund und Ländern entsprechend.

(6) Die Absätze 1 bis 3 gelten im Verhältnis des Bezirksamtes zur 
Bezirksverordnetenversammlung entsprechend.

Teil II
Aufstellung des Haushaltsplans

§ 11
Vollständigkeit und Einheit, Fälligkeitsprinzip

(1) Für jedes Haushaltsjahr ist ein Haushaltsplan aufzustellen.
(2) Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr

1. zu erwartenden Einnahmen,
2. voraussichtlich zu leistenden Ausgaben und
3. voraussichtlich benötigten Verpflichtungsermächtigungen.

§ 12
Geltungsdauer der Haushaltspläne

(1) Der Haushaltsplan kann für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren 
getrennt, aufgestellt werden.

(2) Der Haushaltsplan kann in einen Verwaltungshaushalt und in 
einen Finanzhaushalt gegliedert werden; beide können jeweils für 
zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, aufgestellt werden. Die 
Bewilligungszeiträume für beide Haushalte können in aufeinander
folgenden Haushaltsjahren beginnen.

(3) Wird der Haushaltsplan in einen Verwaltungshaushalt und in 
einen Finanzhaushalt gegliedert, enthält der Verwaltungshaushalt
1. die zu erwartenden Verwaltungseinnahmen,

2. die voraussichtlich zu leistenden Verwaltungsausgaben (Perso
nalausgaben und sächliche Verwaltungsausgaben),

3. die voraussichtlich benötigten Verpflichtungsermächtigungen 
zur Leistung von Verwaltungsausgaben.

§ 13
Einzelpläne, Gesamtplan, Gruppierungsplan

(1) Der Haushaltsplan besteht aus den Einzelplänen und dem Ge
samtplan. Die Einzelpläne der Bezirke werden zu Bezirkshaushalts
plänen zusammengefasst.

(2) Die Einzelpläne enthalten die Einnahmen, Ausgaben und Ver
pflichtungsermächtigungen eines einzelnen Verwaltungszweigs oder 
bestimmte Gruppen von Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungs
ermächtigungen. Die Einzelpläne sind in Kapitel und Titel einzutei
len. Die Einteilung in Titel richtet sich nach Ausführungsvorschriften 
über die Gruppierung der Einnahmen und Ausgaben des Haushalts
plans nach Arten (Gruppierungsplan).

(3) In dem Gruppierungsplan sind mindestens gesondert darzu
stellen
1. bei den Einnahmen: Steuern, Verwaltungseinnahmen, Einnah

men aus Vermögensveräußerungen, Darlehensrückflüsse, Zu
weisungen und Zuschüsse, Einnahmen aus Krediten, wozu nicht 
Kredite zur Aufrechterhaltung einer ordnungsmäßigen Kassen
wirtschaft (Kassenverstärkungskredite) zählen, Entnahmen aus 
Rücklagen;

2. bei den Ausgaben: Personalausgaben, sächliche Verwaltungs
ausgaben, Zinsausgaben, Zuweisungen an Gebietskörper
schaften, Zuschüsse an Unternehmen, Tilgungsausgaben, Schul
dendiensthilfen, Zuführungen an Rücklagen, Ausgaben für 
Investitionen. Ausgaben für Investitionen sind die Ausgaben 
für
a) Baumaßnahmen,
b) den Erwerb von beweglichen Sachen, soweit sie nicht als 

sächliche Verwaltungsausgaben veranschlagt werden,
c) den Erwerb von unbeweglichen Sachen,
d) den Erwerb von Beteiligungen und sonstigem Kapitalver

mögen, von Forderungen und Anteilsrechten an Unterneh
men, von Wertpapieren sowie für die Heraufsetzung des 
Kapitals von Unternehmen,

e) Darlehen,
f) die Inanspruchnahme aus Gewährleistungen,
g) Zuweisungen und Zuschüsse zur Finanzierung von Ausga

ben für die in den Buchstaben a bis f genannten Zwecke.
(4) Der Gesamtplan enthält

1. eine Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Ver
pflichtungsermächtigungen der Einzelpläne (Haushaltsüber
sicht),

2. eine Berechnung des Finanzierungssaldos (Finanzierungsüber
sicht); der Finanzierungssaldo ergibt sich aus einer Gegenüber
stellung der Einnahmen mit Ausnahme der Einnahmen aus Kre
diten vom Kreditmarkt, der Entnahmen aus Rücklagen, der 
Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen einerseits und der 
Ausgaben mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am 
Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben 
zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags andererseits,

3. eine Darstellung der Einnahmen aus Krediten und der Tilgungs
ausgaben (Kreditfinanzierungsplan).

§ 14
Übersichten zum Haushaltsplan, Funktionenplan

(1) Der Haushaltsplan hat folgende Anlagen:
1. Darstellungen der Einnahmen, Ausgaben

a) in einer Gruppierung nach bestimmten Arten (Gruppie
rungsübersicht),
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b) in einer Gliederung nach bestimmten Aufgabengebieten 
(Funktionenübersicht),

c) in einer Zusammenfassung nach Buchstabe a und Buchstabe 
b (Haushaltsquerschnitt),

2. eine Übersicht über die den Haushalt in Einnahmen und Ausga
ben durchlaufenden Posten,

3. eine Übersicht über die Stellen,
4. eine Übersicht über die Sonderabgaben,
5. eine Übersicht über Investitionen im Sonderfinanzierungsver

fahren,
6. eine Übersicht über Bürgschaften und Garantien und deren In

anspruchnahme.
Die Anlagen sind den Entwürfen des Haushaltsplans und der Be
zirkshaushaltspläne beizufügen.

(2) Die Funktionenübersicht richtet sich nach den Ausführungs
vorschriften über die Gliederung der Einnahmen und Ausgaben des 
Haushaltsplans nach Aufgabengebieten (Funktionenplan).

§ 15
Bruttoveranschlagung, 

Selbstbewirtschaftungsmittel

(1) Die Einnahmen und Ausgaben sind in voller Höhe und ge
trennt voneinander zu veranschlagen. Dies gilt nicht für die Veran
schlagung der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt und der 
hiermit zusammenhängenden Tilgungsausgaben. Darüber hinaus 
können Ausnahmen von Satz 1 im Haushaltsplan zugelassen wer
den, insbesondere für Nebenkosten und Nebenerlöse bei Erwerbs 
oder Veräußerungsgeschäften. In den Fällen des Satzes 3 ist die Be
rechnung des veranschlagten Betrages in die Erläuterungen 
aufzunehmen.

(2) Ausgaben können zur Selbstbewirtschaftung veranschlagt 
werden, wenn hierdurch eine sparsame Bewirtschaftung gefördert 
wird. Selbstbewirtschaftungsmittel stehen über das laufende Haus
haltsjahr hinaus zur Verfügung. Bei der Bewirtschaftung aufkom
mende Einnahmen fließen den Selbstbewirtschaftungsmitteln zu. 
Bei der Rechnungslegung ist nur die Zuweisung der Mittel an die 
beteiligten Stellen als Ausgabe nachzuweisen.

§ 16
Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen sind bei den jeweiligen Aus
gaben gesondert zu veranschlagen. Wenn Verpflichtungen zulasten 
mehrerer Haushaltsjahre eingegangen werden können, sollen die 
Jahresbeträge im Haushaltsplan angegeben werden.

§ 17
Einzelveranschlagung, Erläuterungen, Stellen

(1) Die Einnahmen sind nach dem Entstehungsgrund, die Ausga
ben und Verpflichtungsermächtigungen nach Zwecken getrennt zu 
veranschlagen und, soweit erforderlich, zu erläutern. Daten der Kos
ten und Leistungsrechnung, die der Bemessung von Einnahmen, 
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zugrunde liegen, sind 
anzugeben. Erläuterungen können für verbindlich erklärt werden.

(2) Bei Ausgaben für eine sich auf mehrere Jahre erstreckende 
Maßnahme sind bei der ersten Veranschlagung im Haushaltsplan die 
voraussichtlichen Gesamtkosten und bei jeder folgenden Veran
schlagung außerdem die finanzielle Abwicklung darzulegen.

(3) Zweckgebundene Einnahmen und die dazugehörigen Ausga
ben sind kenntlich zu machen.

(4) Für denselben Zweck sollen Ausgaben und Verpflichtungser
mächtigungen nicht bei verschiedenen Titeln veranschlagt werden.

(5) Stellen sind nach Besoldungsgruppen und Amtsbezeichnungen 
beziehungsweise nach Vergütungs, Lohn oder Entgeltgruppen im 
Haushaltsplan in Stellenplänen auszubringen. Stellen für Beamte 

dürfen nur für Aufgaben eingerichtet werden, zu deren Wahrneh
mung die Begründung eines Beamtenverhältnisses zulässig ist und 
die in der Regel Daueraufgaben sind.

§ 18
Kreditermächtigungen

(1) Einnahmen aus Krediten dürfen nur bis zur Höhe der Summe 
der Ausgaben für Investitionen in den Haushaltsplan eingestellt wer
den. Ausnahmen sind nur zulässig zur Abwehr einer Störung des 
gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts; in diesen Fällen ist im Ge
setzgebungsverfahren zur Feststellung des Haushaltsplans insbeson
dere darzulegen, dass
1. das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht ernsthaft und nachhal

tig gestört ist oder eine solche Störung unmittelbar bevorsteht,
2. die erhöhte Kreditaufnahme dazu bestimmt und geeignet ist, die 

Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts abzuweh
ren.

(2) Das Haushaltsgesetz bestimmt, bis zu welcher Höhe die Se
natsverwaltung für Finanzen Kredite aufnehmen darf
1. zur Deckung von Ausgaben,
2. zur Aufrechterhaltung einer ordnungsmäßigen Kassenwirtschaft 

(Kassenverstärkungskredite). Soweit diese Kredite zurückge
zahlt sind, kann die Ermächtigung wiederholt in Anspruch ge
nommen werden. Kassenverstärkungskredite dürfen nicht später 
als sechs Monate nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie 
aufgenommen worden sind, fällig werden.

(3) Die Ermächtigungen nach Absatz 2 Nummer 1 gelten bis zum 
Ende des nächsten Haushaltsjahres und, wenn das Haushaltsgesetz 
für das zweitnächste Haushaltsjahr nicht rechtzeitig verkündet wird, 
bis zur Verkündung dieses Haushaltsgesetzes. Die Ermächtigungen 
nach Absatz 2 Nummer 2 gelten bis zum Ende des laufenden Haus
haltsjahres und, wenn das Haushaltsgesetz für das nächste Haus
haltsjahr nicht rechtzeitig verkündet wird, bis zur Verkündung dieses 
Haushaltsgesetzes.

§ 19
Übertragbarkeit

Ausgaben für Investitionen und Ausgaben aus zweckgebundenen 
Einnahmen sind übertragbar. Andere Ausgaben können im Haus
haltsplan für übertragbar erklärt werden, wenn dies ihre wirtschaft
liche und sparsame Verwendung fördert.

§ 20
Deckungsfähigkeit

(1) Innerhalb des Kapitels eines Leistungs und Verantwortungs
zentrums oder einer Serviceeinheit und, wenn darüber hinaus ein 
verwaltungsmäßiger oder sachlicher Zusammenhang besteht, inner
halb eines Einzelplans oder eines Bezirkshaushaltsplans sind jeweils 
deckungsfähig
1. die Personalausgaben gegenseitig,
2. die konsumtiven Sachausgaben gegenseitig,
3. die konsumtiven Sachausgaben einseitig (deckungsberechtigt) 

gegenüber den Personalausgaben,
4. die Investitionsausgaben einseitig (deckungsberechtigt) gegenü

ber den Personalausgaben und den konsumtiven Sachausgaben,
5. Personalausgaben (ausgenommen Ausgaben für planmäßige 

Dienstkräfte) einseitig (deckungsberechtigt) gegenüber kon
sumtiven Sachausgaben, falls eine bestimmte notwendige Ver
waltungsleistung damit insgesamt wirtschaftlicher oder wirk
samer erbracht wird und dies, im Einzelnen durchgerechnet, 
schriftlich nachgewiesen ist,

soweit eine Gegen oder Ergänzungsfinanzierung durch Dritte nicht 
zu Einnahmeverlusten führt. 
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(2) Abweichend von Absatz 1 können Ausgaben im Haushaltsplan 
für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn 
ein verwaltungsmäßiger oder sachlicher Zusammenhang besteht 
oder eine wirtschaftliche und sparsame Verwendung gefördert wird; 
dies gilt für Verpflichtungsermächtigungen entsprechend.

(3) Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, die ohne nähe
re Angabe des Verwendungszwecks veranschlagt werden, sind nicht 
deckungsfähig.

§ 21
Wegfall und Umwandlungsvermerke

(1) Ausgaben und Stellen sind als künftig wegfallend zu bezeich
nen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren voraussichtlich 
nicht mehr benötigt werden.

(2) Planstellen sind als künftig umzuwandeln zu bezeichnen, so
weit sie in den folgenden Haushaltsjahren voraussichtlich in Plan
stellen einer niedrigeren Besoldungsgruppe oder in Stellen für Ar
beitnehmer umgewandelt werden können.

§ 22
Sperrvermerk

Ausgaben, die aus besonderen Gründen zunächst noch nicht ge
leistet oder zu deren Lasten noch keine Verpflichtungen eingegan
gen, sowie Stellen, die zunächst noch nicht besetzt werden sollen, 
sind im Haushaltsplan als gesperrt zu bezeichnen. Entsprechendes 
gilt für Verpflichtungsermächtigungen. In Ausnahmefällen kann 
durch Sperrvermerk bestimmt werden, dass die Leistung von Ausga
ben, die Besetzung von Stellen oder die Inanspruchnahme von Ver
pflichtungsermächtigungen der Einwilligung des Hauptausschusses 
des Abgeordnetenhauses bedarf (qualifizierter Sperrvermerk). In 
den Bezirkshaushaltsplänen kann die Einwilligung der Bezirksver
ordnetenversammlung oder des Haushaltsausschusses vorgesehen 
werden; Satz 3 bleibt unberührt.

§ 23
Zuwendungen

Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Leistungen an 
Stellen außerhalb der Verwaltung Berlins zur Erfüllung bestimmter 
Zwecke (Zuwendungen) dürfen nur veranschlagt werden, wenn Ber
lin an der Erfüllung durch solche Stellen ein erhebliches Interesse 
hat, das ohne die Zuwendungen nicht oder nicht im notwendigen 
Umfang befriedigt werden kann.

§ 24
Baumaßnahmen, größere Beschaffungen, 

größere Entwicklungsvorhaben

(1) Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Baumaß
nahmen dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenermitt
lungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausfüh
rung, die Kosten der Baumaßnahme, des Grunderwerbs und der 
Einrichtungen sowie die vorgesehene Finanzierung und ein Zeitplan 
ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Fertig
stellung der Maßnahme entstehenden Haushaltsbelastungen beizu
fügen. Für kleine Maßnahmen kann die Senatsverwaltung für Finan
zen besondere Regelungen treffen.

(2) Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für größere Be
schaffungen und größere Entwicklungsvorhaben dürfen erst veran
schlagt werden, wenn Planungen und Schätzungen der Kosten und 
Kostenbeteiligungen vorliegen. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(3) Ausnahmen von den Absätzen 1 und 2 sind nur zulässig, wenn 
es im Einzelfall nicht möglich ist, die Unterlagen rechtzeitig fertig 
zu stellen, und aus einer späteren Veranschlagung Berlin ein Nach
teil erwachsen würde. Die Notwendigkeit einer Ausnahme ist in den 
Erläuterungen zu begründen. Die Ausgaben und Verpflichtungser
mächtigungen für Maßnahmen, für welche die Unterlagen noch 
nicht vorliegen, sind gesperrt.

(4) Auf Zuwendungen für Baumaßnahmen, größere Beschaf
fungen und größere Entwicklungsvorhaben sind die Absätze 1 bis 3 
entsprechend anzuwenden. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann 
Ausnahmen zulassen.

§ 25
Überschuss, Fehlbetrag

(1) Der Überschuss oder der Fehlbetrag ist der Unterschied zwi
schen den tatsächlich eingegangenen Einnahmen (IstEinnahmen) 
und den tatsächlich geleisteten Ausgaben (IstAusgaben).

(2) Ein Überschuss ist insbesondere zur Verminderung des Kredit
bedarfs oder zur Tilgung von Schulden zu verwenden oder der Kon
junkturausgleichsrücklage zuzuführen. Wird der Überschuss zur 
Schuldentilgung verwendet oder der Konjunkturausgleichsrücklage 
zugeführt, ist er in den nächsten festzustellenden Haushaltsplan ein
zustellen. § 6 Absatz 1 Satz 3 in Verbindung mit § 14 des Gesetzes 
zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft 
bleibt unberührt.

(3) Ein Fehlbetrag ist spätestens in den Haushaltsplan für das 
zweitnächste Haushaltsjahr einzustellen. Er darf durch Einnahmen 
aus Krediten nur gedeckt werden, soweit die Möglichkeiten einer 
Kreditaufnahme nicht ausgeschöpft sind.

§ 26
Betriebe, Sondervermögen, Zuwendungsempfänger

(1) Betriebe Berlins haben einen Wirtschaftsplan aufzustellen, 
wenn ein Wirtschaften nach Einnahmen und Ausgaben des Haus
haltsplans nicht zweckmäßig ist. Der Wirtschaftsplan oder eine 
Übersicht über den Wirtschaftsplan ist dem Haushaltsplan als Anla
ge beizufügen oder in die Erläuterungen aufzunehmen. Im Haus
haltsplan sind nur die Zuführungen oder die Ablieferungen zu veran
schlagen. Planstellen sind nach Besoldungsgruppen und 
Amtsbezeichnungen im Stellenplan auszubringen.

(2) Bei Sondervermögen sind nur die Zuführungen oder die Ablie
ferungen im Haushaltsplan zu veranschlagen. Über die Einnahmen, 
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Sondervermögen 
sind Übersichten dem Haushaltsplan als Anlagen beizufügen oder in 
die Erläuterungen aufzunehmen.

(3) Über die Einnahmen und Ausgaben von
1. juristischen Personen des öffentlichen Rechts, die von Berlin 

ganz oder zum Teil zu unterhalten sind, und
2. Stellen außerhalb der Verwaltung Berlins, die von Berlin Zu

wendungen zur Deckung der gesamten Ausgaben oder eines 
nicht abgegrenzten Teils der Ausgaben erhalten,

sind Übersichten in die Erläuterungen aufzunehmen. Die Senatsver
waltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen.

§ 26a
Globalzuweisungen an die Bezirke

(1) Für die Bezirke werden in Einnahmen und Ausgaben ausgegli
chene Bezirkshaushaltspläne aufgestellt. Sie enthalten die bei der 
Wahrnehmung der Bezirksaufgaben entstehenden Einnahmen, Aus
gaben und Verpflichtungsermächtigungen, die Globalzuweisungen 
sowie die Abwicklung der Ergebnisse aus Vorjahren. Die Bezirks
verordnetenversammlung kann die Beschlussfassung über den Be
zirkshaushaltsplan mit Ersuchen für die Haushalts und Wirtschafts
führung des Bezirks verbinden.

(2) Der Bemessung der Globalsummen sind unter Beachtung des 
Artikels 85 Absatz 2 der Verfassung von Berlin der Umfang der Be
zirksaufgaben und der eigenen Einnahmemöglichkeiten zugrunde 
zu legen. Übergeordnete Zielvorstellungen von Abgeordnetenhaus 
und Senat sowie die Deckungsmöglichkeiten des Gesamthaushalts 
sind zu berücksichtigen.
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§ 27
Voranschläge

(1) Die Voranschläge für die Einzelpläne 01 bis 29 sind von der 
für den Einzelplan zuständigen Stelle, die von den Bezirksverordne
tenversammlungen beschlossenen Bezirkshaushaltspläne vom Be
zirksamt, der Senatsverwaltung für Finanzen zu dem von ihr zu be
stimmenden Zeitpunkt zu übersenden. Die Senatsverwaltung für 
Finanzen kann bestimmen, dass besondere Unterlagen oder Anmel
dungen vorweg eingereicht oder den Voranschlägen beigefügt wer
den. 

(2) Die nach Absatz 1 Satz 1 zuständigen Stellen übersenden die 
Unterlagen auf Verlangen auch dem Rechnungshof. Er kann hierzu 
Stellung nehmen.

§ 28
Aufstellung des Entwurfs des Haushaltsplans

(1) Die Senatsverwaltung für Finanzen prüft die Voranschläge 
und stellt den Entwurf des Haushaltsplans (ohne Bezirkshaushalts
pläne) auf. Die Voranschläge können nach Benehmen mit den betei
ligten Stellen geändert werden.

(2) Änderungen der Voranschläge des Präsidenten des Abgeord
netenhauses, des Rechnungshofes und des Berliner Beauftragten für 
Datenschutz und Informationsfreiheit bedürfen des Einvernehmens 
der Präsidenten oder des Berliner Beauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit.

§ 29
Beschluss über den Entwurf des Haushaltsplans

(1) Der Entwurf des Haushaltsgesetzes wird mit dem Entwurf des 
Haushaltsplans (ohne Bezirkshaushaltspläne) vom Senat beschlos
sen.

(2) Einnahmen, Ausgaben, Verpflichtungsermächtigungen und 
Vermerke, die die Senatsverwaltung für Finanzen in den Entwurf 
des Haushaltsplans nicht aufgenommen hat, unterliegen auf Antrag 
des zuständigen Mitglieds des Senats der Beschlussfassung des Se
nats, wenn es sich um Angelegenheiten von grundsätzlicher oder 
erheblicher finanzieller Bedeutung handelt. Dasselbe gilt für Vor
schriften des Entwurfs des Haushaltsgesetzes. Entscheidet der Senat 
gegen oder ohne die Stimme des Senators für Finanzen, so steht dem 
Senator für Finanzen ein Widerspruchsrecht zu. Das Nähere regelt 
die Geschäftsordnung des Senats.

(3) Der Senat unterrichtet das Abgeordnetenhaus, wenn er Ände
rungen in den Einzelplänen des Abgeordnetenhauses, des Rech
nungshofes oder des Berliner Beauftragten für Datenschutz und In
formationsfreiheit für erforderlich hält. Der Senat unterrichtet das 
Abgeordnetenhaus auch über das Ergebnis seiner Prüfung der Be
zirkshaushaltspläne und teilt von ihm für erforderlich gehaltene Än
derungen mit.

§ 30
Vorlagefrist

Der Entwurf des Haushaltsgesetzes ist mit dem Entwurf des Haus
haltsplans vor Beginn des Haushaltsjahres beim Abgeordnetenhaus 
einzubringen, in der Regel in der ersten Sitzung des Abgeordneten
hauses im September. Die von den Bezirksverordnetenversamm
lungen beschlossenen Bezirkshaushaltspläne sind dem Abgeordne
tenhaus von den Bezirksämtern unmittelbar zuzuleiten.

§ 31
Finanzplanung, Berichterstattung zur Finanzwirtschaft

(1) Die fünfjährige Finanzplanung stellt die Senatsverwaltung für 
Finanzen auf. Sie bestimmt, welche Unterlagen ihr dazu einzurei
chen sind.

(2) Die Finanzplanung wird vom Senat beschlossen und dem Ab
geordnetenhaus im Zusammenhang mit dem Haushaltsplan vorge
legt.

(3) Die Senatsverwaltung für Finanzen unterrichtet das Abgeord
netenhaus im Zusammenhang mit der Vorlage des Haushaltsplans 
und der Finanzplanung über Stand und voraussichtliche Entwick
lung der Finanzwirtschaft.

§ 32
Ergänzungen zum Entwurf des Haushaltsplans

Auf Ergänzungen zum Entwurf des Haushaltsgesetzes und des 
Haushaltsplans sind die Teile I und II entsprechend anzuwenden.

§ 33
Nachtragshaushaltsgesetze, 

Ergänzungspläne der Bezirke

(1) Auf Nachträge zum Haushaltsgesetz und zum Haushaltsplan 
sind die Teile I und II mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, 
dass sich Nachträge auf einzelne Einnahmen, Ausgaben, Verpflich
tungsermächtigungen und Stellen beschränken können. Entwürfe 
sind rechtzeitig, spätestens zur Beschlussfassung vor Ende des 
Haushaltsjahres einzubringen.

(2) Bei wesentlicher Änderung der Einnahmen, Ausgaben oder 
Verpflichtungsermächtigungen des Bezirkshaushaltsplans kann das 
Bezirksamt der Bezirksverordnetenversammlung dazu einen Ergän
zungsplan zur Beschlussfassung vorlegen. Dies gilt nicht in den Fäl
len des § 37 Absatz 6 und 7, § 38 Absatz 1 Satz 2 und des § 46. Der 
Ergänzungsplan muss in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen 
sein; er darf übergeordneten Zielvorstellungen von Abgeordneten
haus und Senat nicht widersprechen. Der Ergänzungsplan ist nach 
der Beschlussfassung durch die Bezirksverordnetenversammlung 
vom Bezirksamt dem Abgeordnetenhaus und der Senatsverwaltung 
für Finanzen zuzuleiten.

Teil III
Ausführung des Haushaltsplans

§ 34
Erhebung der Einnahmen, Bewirtschaftung der Ausgaben

(1) Einnahmen sind rechtzeitig und vollständig zu erheben.
(2) Ausgaben dürfen nur soweit und nicht eher geleistet werden, 

als sie zur wirtschaftlichen und sparsamen Verwaltung erforderlich 
sind. Die Ausgabemittel sind so zu bewirtschaften, dass sie zur De
ckung aller Ausgaben ausreichen, die unter die einzelne Zweckbe
stimmung fallen.

(3) Absatz 2 gilt für die Inanspruchnahme von Verpflichtungser
mächtigungen entsprechend.

§ 35
Bruttonachweis, Einzelnachweis

(1) Alle Einnahmen und Ausgaben sind mit ihrem vollen Betrag 
bei dem hierfür vorgesehenen Titel zu buchen, soweit sich aus § 15 
Absatz 1 Satz 2 und 3 nichts anderes ergibt. Die Senatsverwaltung 
für Finanzen kann im Einvernehmen mit dem Rechnungshof zulas
sen, dass Rückzahlungen von den jeweiligen Einnahmen oder Aus
gaben abgesetzt werden.

(2) Für denselben Zweck dürfen Ausgaben aus verschiedenen Ti
teln nur geleistet werden, soweit der Haushaltsplan dies zulässt. Ent
sprechendes gilt für die Inanspruchnahme von Verpflichtungser
mächtigungen.
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§ 36
Aufhebung der Sperre

(1) Nur mit vorheriger Zustimmung (Einwilligung) der Senatsver
waltung für Finanzen dürfen Ausgaben, die durch Gesetz oder im 
Haushaltsplan als gesperrt bezeichnet sind, geleistet sowie Ver
pflichtungen zur Leistung solcher Ausgaben eingegangen werden. 
Bei Sperren im Bezirkshaushaltsplan, die vom Bezirk in eigener 
Verantwortung angebracht worden sind, tritt an die Stelle der Se
natsverwaltung für Finanzen das Bezirksamt. In den Fällen des § 22 
Satz 3 ist die Einwilligung des Hauptausschusses des Abgeordneten
hauses durch die jeweils zuständige Senatsverwaltung, in den Fällen 
des § 22 Satz 4 die Einwilligung der Bezirksverordnetenversamm
lung oder des Haushaltsausschusses durch das Bezirksamt einzuho
len.

(2) Absatz 1 gilt für Verpflichtungsermächtigungen und Stellen 
entsprechend. Bei Sperren an Stellen in den Bezirkshaushaltsplänen, 
die vom Bezirk in eigener Verantwortung angebracht worden sind, 
tritt an die Stelle der Senatsverwaltung für Finanzen das Bezirk
samt.

§ 37
Über und außerplanmäßige Ausgaben

(1) Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben bedürfen 
der Einwilligung der Senatsverwaltung für Finanzen. Sie darf nur im 
Falle eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses er
teilt werden. Eine Unabweisbarkeit liegt insbesondere nicht vor, 
wenn die Ausgaben bis zur Verabschiedung des nächsten Haushalts
gesetzes oder des nächsten Nachtrages zum Haushaltsgesetz zurück
gestellt werden können. Eines Nachtrages bedarf es nicht, wenn die 
überplanmäßigen oder außerplanmäßigen Ausgaben im Einzelfall 
einen im jeweiligen Haushaltsgesetz festzusetzenden Betrag nicht 
übersteigen oder der Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen dienen.

(2) Absatz 1 gilt auch für Maßnahmen, durch die für Berlin Ver
pflichtungen entstehen können, für die Ausgaben im Haushaltsplan 
nicht veranschlagt sind.

(3) Über und außerplanmäßige Ausgaben sollen durch Einspa
rungen bei anderen Ausgaben in demselben Einzelplan oder Be
zirkshaushaltsplan ausgeglichen werden.

(4) Die nachträgliche Genehmigung des Abgeordnetenhauses für 
über und außerplanmäßige Ausgaben wird unverzüglich nach dem 
Abschluss der Bücher (§ 76 Absatz 1) eingeholt. Davon unabhängig 
sind dem Abgeordnetenhaus nach Ablauf des ersten Halbjahres die 
bis dahin zugelassenen über und außerplanmäßigen Ausgaben mit
zuteilen.

(5) Ausgaben, die ohne nähere Angabe des Verwendungszwecks 
veranschlagt sind, dürfen nicht überschritten werden.

(6) Höhere oder neue Ausgaben aus Bewilligungsmitteln oder aus 
zweckgebundenen Einnahmen sind keine über oder außerplanmä
ßigen Ausgaben. Höhere oder neue Ausgaben aus Verstärkungsmit
teln oder Verfügungsmitteln dürfen nur im Falle eines dringlichen 
Bedürfnisses geleistet werden.

(7) In den Bezirkshaushaltsplänen tritt bei über und außerplan
mäßigen Ausgaben an die Stelle der Senatsverwaltung für Finanzen 
das Bezirksamt; über und außerplanmäßige Ausgaben sind auch der 
Bezirksverordnetenversammlung zur Genehmigung vorzulegen. 
Die Senatsverwaltung für Finanzen kann über und außerplanmä
ßige Ausgaben in den Bezirkshaushaltsplänen von ihrer Einwilli
gung abhängig machen.

(8) Ein Leistungs und Verantwortungszentrum oder eine Service
einheit kann innerhalb des Kapitels höhere oder neue Einnahmen 
des laufenden Geschäftsbetriebs, die durch eigene Management
maßnahmen, insbesondere Leistungsausweitungen, erzielt werden, 
für höhere oder neue Ausgaben (ausgenommen Ausgaben für plan
mäßige Dienstkräfte) im Zusammenhang mit diesen Maßnahmen 
verwenden. Darüber hinaus können die Bezirke höhere oder neue 
Ausgaben aus höheren oder neuen Einnahmen leisten, die ihnen in 
bezirklichen Angelegenheiten entstehen. Höhere oder neue Ausga

ben in den Fällen der Sätze 1 und 2 sind keine über oder außerplan
mäßigen Ausgaben. Wenn die höheren oder neuen Ausgaben in 
künftigen Haushaltsjahren Folgekosten verursachen, bedarf dies der 
Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen.

§ 38
Verpflichtungsermächtigungen

(1) Maßnahmen, die zur Leistung von Ausgaben in künftigen 
Haushaltsjahren verpflichten können, sind nur zulässig, wenn der 
Haushaltsplan dazu ermächtigt. § 37 Absatz 1, 4 und 7 gilt entspre
chend.

(2) Die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen be
darf der Einwilligung der Senatsverwaltung für Finanzen, soweit sie 
nicht darauf verzichtet.

(3) Die Senatsverwaltung für Finanzen ist bei Maßnahmen nach 
Absatz 1 von grundsätzlicher oder erheblicher finanzieller Bedeu
tung über den Beginn und Verlauf von Verhandlungen zu unterrich
ten.

(4) Verpflichtungen für laufende Geschäfte dürfen eingegangen 
werden, ohne dass die Voraussetzungen der Absätze 1 und 2 vorlie
gen. Einer Verpflichtungsermächtigung bedarf es auch dann nicht, 
wenn zulasten übertragbarer Ausgaben Verpflichtungen eingegan
gen werden, die im folgenden Haushaltsjahr zu Ausgaben führen.

§ 39
Gewährleistungen, Kreditzusagen

(1) Die Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder sonstigen 
Gewährleistungen bedarf einer Ermächtigung durch Gesetz, die der 
Höhe nach bestimmt ist.

(2) Kreditzusagen sowie die Übernahme von Bürgschaften, Ga
rantien oder sonstigen Gewährleistungen bedürfen der Einwilligung 
der Senatsverwaltung für Finanzen. Sie ist an den Verhandlungen zu 
beteiligen. Sie kann auf ihre Befugnisse verzichten.

(3) Bei Maßnahmen nach Absatz 2 haben die zuständigen Dienst
stellen auszubedingen, dass sie oder ihre Beauftragten bei den Betei
ligten jederzeit prüfen können,
1. ob die Voraussetzungen für die Kreditzusage oder ihre Erfüllung 

vorliegen oder vorgelegen haben,
2. ob im Falle der Übernahme einer Gewährleistung eine Inan

spruchnahme in Betracht kommen kann oder die Vorausset
zungen für eine solche vorliegen oder vorgelegen haben.

Von der Ausbedingung eines Prüfungsrechts kann ausnahmsweise 
mit Einwilligung der Senatsverwaltung für Finanzen abgesehen 
werden.

§ 40
Andere Maßnahmen von finanzieller Bedeutung

(1) Der Erlass von Rechtsverordnungen und Verwaltungsvor
schriften, der Abschluss von Tarifverträgen und die Gewährung von 
über oder außertariflichen Leistungen sowie die Festsetzung oder 
Änderung von Entgelten für Verwaltungsleistungen bedürfen der 
Einwilligung der Senatsverwaltung für Finanzen, wenn diese Rege
lungen zu Einnahmeminderungen oder zu zusätzlichen Ausgaben im 
laufenden Haushaltsjahr oder in künftigen Haushaltsjahren führen 
können. Satz 1 ist auf sonstige Maßnahmen von grundsätzlicher 
oder erheblicher finanzieller Bedeutung anzuwenden, wenn sie zu 
Einnahmeminderungen oder zu zusätzlichen Ausgaben im laufenden 
Haushaltsjahr oder in künftigen Haushaltsjahren führen können.

(2) Auf die Mitwirkung Berlins an Maßnahmen überstaatlicher 
oder zwischenstaatlicher Einrichtungen ist Absatz 1 Satz 1 entspre
chend anzuwenden.

(3) Maßnahmen bezirklicher Abteilungen, die zu erkennbaren 
Einnahmeminderungen oder zusätzlichen Ausgaben im laufenden 
Haushaltsjahr oder in künftigen Haushaltsjahren führen können, be
dürfen der Einwilligung des Bezirksamtes, wenn sie von grundsätz
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licher oder erheblicher finanzieller Bedeutung sind. Absatz 1 bleibt 
unberührt.

§ 41
Haushaltswirtschaftliche Sperre

(1) Wenn die Entwicklung der Einnahmen oder Ausgaben es er
fordert, kann die Senatsverwaltung für Finanzen es von ihrer Ein
willigung abhängig machen, ob Verpflichtungen eingegangen oder 
Ausgaben geleistet werden. Die Senatsverwaltung für Finanzen 
nimmt im Einvernehmen mit der für die Wirtschaft zuständigen Se
natsverwaltung auch die Zuständigkeiten nach § 6 Absatz 1 in Ver
bindung mit § 14 des Gesetzes zur Förderung der Stabilität und des 
Wachstums der Wirtschaft wahr.

(2) Die Rechte nach Absatz 1 Satz 1 stehen auch dem Bezirksamt 
zu.

(3) In den Einzelplänen des Abgeordnetenhauses, des Rechnungs
hofes und des Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informati
onsfreiheit werden Maßnahmen nach Absatz 1 von den Präsidenten 
oder dem Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informations
freiheit getroffen.

§ 42
Konjunkturpolitisch bedingte zusätzliche Ausgaben

(1) Konjunkturpolitisch bedingte zusätzliche Ausgaben sind in 
einen Nachtragshaushaltsplan aufzunehmen. Als über oder außer
planmäßige Ausgaben dürfen die zusätzlichen Ausgaben nur geleis
tet werden, wenn ein Nachtragshaushaltsplan nicht rechtzeitig ver
abschiedet werden kann. Dabei nimmt die Senatsverwaltung für 
Finanzen im Einvernehmen mit der für die Wirtschaft zuständigen 
Senatsverwaltung auch die Zuständigkeiten nach den §§ 6 Absatz 2 
und 7 Absatz 2 in Verbindung mit § 14 des Gesetzes zur Förderung 
der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft wahr.

(2) Soweit die zusätzlichen Ausgaben nicht aus der Konjunktur
ausgleichsrücklage gedeckt werden können, darf die Senatsverwal
tung für Finanzen Kredite über die im Haushaltsgesetz erteilte Kre
ditermächtigung hinaus aufnehmen.

§ 43
Kassenmittel

Die Senatsverwaltung für Finanzen soll nicht sofort benötigte 
Kassenmittel so anlegen, dass über sie bei Bedarf verfügt werden 
kann.

§ 44
Zuwendungen, Verwaltung von Mitteln oder 

Vermögensgegenständen

(1) Zuwendungen dürfen nur unter den Voraussetzungen des § 23 
gewährt werden. Dabei ist zu bestimmen, wie die zweckentspre
chende Verwendung der Zuwendungen nachzuweisen ist. Außerdem 
ist ein Prüfungsrecht der zuständigen Dienststelle oder ihrer Beauf
tragten festzulegen. Ausführungsvorschriften, welche die Regelung 
des Verwendungsnachweises und die Prüfung durch den Rechnungs
hof (§ 91) betreffen, werden im Einvernehmen mit dem Rechnungs
hof erlassen.

(2) Die Verwaltung von Mitteln oder Vermögensgegenständen 
Berlins darf Stellen außerhalb der Verwaltung Berlins übertragen 
werden. Absatz 1 ist entsprechend anzuwenden.

(3) Juristischen Personen kann mit ihrem Einverständnis durch 
Verwaltungsakt oder öffentlichrechtlichen Vertrag die Befugnis 
verliehen werden, Berlin obliegende Aufgaben bei der Gewährung 
von Zuwendungen in den Handlungsformen des öffentlichen Rechts 
wahrzunehmen, wenn daran ein erhebliches Interesse Berlins be
steht und die sachgerechte Erfüllung der übertragenen Aufgaben 
gewährleistet ist. Verleihung und Entziehung der Befugnis sowie die 
Fachaufsicht hinsichtlich der übertragenen Aufgaben über die juris

tischen Personen obliegen der für die Aufgabe zuständigen Dienst
stelle. Widerspruchsbescheide, die sich auf Widersprüche gegen 
Verwaltungsakte der juristischen Personen beziehen, erlässt die für 
die Aufgabe zuständige Dienststelle.

§ 45
Sachliche und zeitliche Bindung

(1) Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen dürfen nur zu 
dem im Haushaltsplan bezeichneten Zweck, soweit und solange er 
fortdauert, und nur bis zum Ende des Haushaltsjahres geleistet oder 
in Anspruch genommen werden. Nicht in Anspruch genommene 
Verpflichtungsermächtigungen gelten, wenn das Haushaltsgesetz 
für das nächste Haushaltsjahr nicht rechtzeitig verkündet wird, bis 
zur Verkündung dieses Haushaltsgesetzes.

(2) Bei übertragbaren Ausgaben können Ausgabereste gebildet 
werden, die für die jeweilige Zweckbestimmung über das Haus
haltsjahr hinaus bis zum Ende des auf die Bewilligung folgenden 
zweitnächsten Haushaltsjahres verfügbar bleiben. Bei Bauten tritt an 
die Stelle des Haushaltsjahres der Bewilligung das Haushaltsjahr, in 
dem der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Gebrauch genommen 
ist. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann im Einzelfall Ausnah
men zulassen.

(3) Die Bildung und Inanspruchnahme von Ausgaberesten bedarf 
der Einwilligung der Senatsverwaltung für Finanzen, soweit sie 
nicht darauf verzichtet.

(4) Die Senatsverwaltung für Finanzen kann in besonders begrün
deten Einzelfällen die Übertragbarkeit von Ausgaben zulassen, so
weit Ausgaben für bereits bewilligte Maßnahmen noch im nächsten 
Haushaltsjahr zu leisten sind.

§ 46
Deckungsfähigkeit

Deckungsfähige Ausgaben dürfen, solange sie verfügbar sind, 
nach Maßgabe des § 20 Absatz 1 oder des Deckungsvermerks zu
gunsten einer anderen Ausgabe verwendet werden; dies gilt für Ver
pflichtungsermächtigungen entsprechend. Die Senatsverwaltung für 
Finanzen kann die Verwendung von ihrer Einwilligung abhängig 
machen, wenn die Entwicklung der Einnahmen oder Ausgaben es 
erfordert.

§ 47
Wegfall und Umwandlungsvermerke

(1) Über Ausgaben, die der Haushaltsplan als künftig wegfallend 
bezeichnet, darf von dem Zeitpunkt an, mit dem die im Haushalts
plan bezeichnete Voraussetzung für den Wegfall erfüllt ist, nicht 
mehr verfügt werden. Entsprechendes gilt für Stellen mit Wegfall
vermerk.

(2) Ist eine Stelle ohne nähere Angabe als künftig wegfallend be
zeichnet, so ist der Stelleninhaber in die nächste innerhalb der Ver
waltung Berlins entsprechend besetzbare Stelle zu übernehmen. Die 
Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen.

(3) Ist eine Stelle ohne Bestimmung der Voraussetzungen als 
künftig umzuwandeln bezeichnet, so ist der Stelleninhaber in die 
nächste innerhalb des Einzelplans oder des Bezirkshaushaltsplans 
entsprechend besetzbare Stelle zu übernehmen. Die Senatsverwal
tung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen.

§ 48
Einstellung und Versetzung von Beamten

Einstellung und Versetzung von Beamten in den Dienst Berlins 
bedürfen der Einwilligung der für Inneres zuständigen Senatsver
waltung, wenn der Bewerber ein vom Senat allgemein festzuset
zendes Lebensalter überschritten hat.
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§ 49
Bewirtschaftung von Stellen

(1) Ein Amt darf nur zusammen mit der Einweisung in eine be
setzbare Planstelle verliehen werden. Andere Stellen dürfen in 
gleichwertige Planstellen mit Umwandlungsvermerk umgewandelt 
werden, wenn sie aus zwingenden dienstlichen Gründen mit vorhan
denen Beamten besetzt werden sollen. Haben Personen auf Grund 
von Rechtsvorschriften Anspruch auf Anstellung, Wiederverwen
dung oder Beförderung als Beamte, so dürfen Planstellen mit Weg
fall oder Umwandlungsvermerken geschaffen werden, wenn geeig
nete besetzbare Stellen nicht vorhanden sind. 

(2) Wer als Beamter befördert wird, kann mit Wirkung vom Ers
ten des Monats, in dem seine Ernennung wirksam geworden ist, in 
die entsprechende, zu diesem Zeitpunkt besetzbare Planstelle einge
wiesen werden. 

(3) Eine Stelle darf auch mit mehreren teilzeitbeschäftigten 
Dienstkräften besetzt werden. Dabei darf die insgesamt maßgebende 
Arbeitszeit nicht überschritten werden.

(4) Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Maßnahmen nach 
Absatz 1 Satz   oder 3 oder Absatz 3 Satz 1 und die Besetzung von 
Stellen mit Dienstkräften anderer Art von ihrer Einwilligung abhän
gig machen.

§ 50
Umsetzung von Mitteln und Stellen

(1) Der Senat kann Mittel und Stellen umsetzen, wenn Aufgaben 
von einer Organisationseinheit auf eine andere übergehen; eines Be
schlusses des Senats bedarf es nicht, wenn Aufgaben innerhalb eines 
Verwaltungszweigs auf eine andere Organisationseinheit übergehen 
oder beim Übergang auf einen anderen Verwaltungszweig die Leiter 
der beteiligten Verwaltungszweige und die Senatsverwaltung für Fi
nanzen über die Umsetzung einig sind. Abweichend von Satz 1 be
dürfen Umsetzungen innerhalb eines Bezirkshaushaltsplans der Ein
willigung des Bezirksamtes. Gehen Aufgaben von der 
Hauptverwaltung auf die Bezirksverwaltung über, sind die Mittel 
und Stellen umzusetzen.

(2) Eine Stelle darf mit Einwilligung der Senatsverwaltung für 
Finanzen in ein anderes Kapitel umgesetzt werden, wenn dort ein 
unvorhergesehener und unabweisbarer vordringlicher Personalbe
darf besteht. Der Einwilligung bedarf es nicht bei der Umsetzung 
von Stellen innerhalb des Zuständigkeitsbereichs eines Senatsmit
glieds oder innerhalb eines Bezirkshaushaltsplans. Über den wei
teren Verbleib der Stelle ist spätestens im übernächsten Haushalts
plan zu bestimmen.

(3) Die Personalausgaben für abgeordnete Dienstkräfte werden 
von der abordnenden Dienststelle vorübergehend weitergeleistet, 
soweit die Senatsverwaltung für Finanzen, innerhalb eines Bezirks
haushaltsplans auch die Serviceeinheit Finanzen, nichts anderes be
stimmt.

§ 50a
Einrichtung von Stellen beim Zentralen  

Personalüberhangmanagement (Stellenpool)

Für Personen, die nach § 1 Absatz 2 des Stellenpoolgesetzes von 
den Dienstbehörden oder Personalstellen dem Personalüberhang zu
geordnet worden sind, sind beim Zentralen Personalüberhangma
nagement (Stellenpool) entsprechende Stellen mit Wegfallvermerk 
einzurichten. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen 
zulassen.

§ 51
Besondere Personalausgaben

Personalausgaben, die nicht auf Gesetz oder Tarifvertrag beruhen, 
dürfen nur geleistet werden, wenn dafür Ausgabemittel besonders 
zur Verfügung gestellt sind.

§ 52
Nutzungen und Sachbezüge

Nutzungen und Sachbezüge dürfen Angehörigen des öffentlichen 
Dienstes nur gegen angemessenes Entgelt gewährt werden, soweit 
nicht durch Gesetz oder Tarifvertrag oder im Haushaltsplan etwas 
anderes bestimmt ist. Der Senat kann für die Benutzung von Dienst
fahrzeugen Ausnahmen zulassen. Die Dienstwohnungen sind im 
Haushaltsplan auszubringen.

§ 53
Billigkeitsleistungen

Leistungen aus Gründen der Billigkeit dürfen nur gewährt wer
den, wenn dafür Ausgabemittel besonders zur Verfügung gestellt 
sind.

§ 54
Baumaßnahmen, größere Beschaffungen, größere Entwicklungs

vorhaben

(1) Bei der Ausführung von Baumaßnahmen, größeren Beschaf
fungen und größeren Entwicklungsvorhaben darf von den Unterla
gen nach § 24 nur mit Einwilligung der Senatsverwaltung für Finan
zen abgewichen werden. Soweit die Unterlagen nach § 24 bei 
Maßnahmen der Bezirke nicht der Prüfung durch Senatsverwal
tungen unterliegen, tritt an die Stelle der Senatsverwaltung für Fi
nanzen das Bezirksamt.

(2) Sind Ausgaben nach § 24 Absatz 3 Satz 1 in den Haushaltsplan 
aufgenommen worden, so darf das Vorhaben erst in Angriff genom
men werden, wenn die Unterlagen nach § 24 vorliegen.

§ 55
Öffentliche Ausschreibungen, Verträge

(1) Dem Abschluss von Verträgen über Lieferungen und Leistun
gen muss eine öffentliche Ausschreibung vorausgehen, sofern nicht 
die Natur des Geschäfts oder besondere Umstände eine Ausnahme 
rechtfertigen.

(2) Beim Abschluss von Verträgen ist nach einheitlichen Richtli
nien zu verfahren.

§ 55a
Beschaffung von Leistungen der Daseinsvorsorge

Dem Abschluss von Verträgen für Leistungen, die der sozialen 
oder gesundheitlichen Daseinsvorsorge dienen, muss eine öffent
liche Ausschreibung vorausgehen, die die für die Sicherung der 
Grundversorgung notwendigen Leistungs und Qualitätsmaßstäbe 
definiert; diese sind bei der Entscheidung über die Vergabe ange
messen zu berücksichtigen. Satz 1 gilt nicht, sofern die Natur des 
Geschäfts oder besondere Umstände eine Ausnahme rechtfertigen.

§ 56
Vorleistungen

(1) Leistungen Berlins vor Empfang der Gegenleistung dürfen nur 
vereinbart oder bewirkt werden, wenn dies allgemein üblich oder 
durch besondere Umstände gerechtfertigt ist.

(2) Werden Zahlungen vor Fälligkeit an Berlin entrichtet, kann ein 
angemessener Abzug gewährt werden.

§ 57
Verträge mit Angehörigen des öffentlichen Dienstes

Zwischen Angehörigen des öffentlichen Dienstes und ihrer 
Dienststelle dürfen Verträge nur mit Einwilligung des zuständigen 
Leiters des Verwaltungszweigs abgeschlossen werden. Er kann sei
ne Befugnisse übertragen. Satz 1 gilt nicht bei öffentlichen Aus
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schreibungen und Versteigerungen sowie in Fällen, für die allgemein 
Entgelte festgesetzt sind.

§ 58
Änderung von Verträgen, Vergleiche

(1) Der zuständige Leiter des Verwaltungszweigs darf
1. Verträge nur in besonders begründeten Ausnahmefällen zum 

Nachteil Berlins aufheben oder ändern,
2. einen Vergleich nur abschließen, wenn dies für Berlin zweckmä

ßig und wirtschaftlich ist.
Er kann seine Befugnisse übertragen.

(2) Maßnahmen nach Absatz 1 bedürfen der Einwilligung der Se
natsverwaltung für Finanzen, soweit sie nicht darauf verzichtet.

§ 59
Veränderung von Ansprüchen

(1) Der zuständige Leiter des Verwaltungszweigs darf Ansprüche 
nur
1. stunden, wenn die sofortige Einziehung mit erheblichen Härten 

für den Anspruchsgegner verbunden wäre und der Anspruch 
durch die Stundung nicht gefährdet wird; die Stundung soll ge
gen angemessene Verzinsung und in der Regel nur gegen Sicher
heitsleistung gewährt werden,

2. niederschlagen, wenn feststeht, dass die Einziehung keinen Er
folg haben wird, oder wenn die Kosten der Einziehung außer 
Verhältnis zur Höhe des Anspruchs stehen,

3. erlassen, wenn die Einziehung nach Lage des einzelnen Falles 
für den Anspruchsgegner eine besondere Härte bedeuten würde; 
das Gleiche gilt für die Erstattung oder Anrechnung von geleis
teten Beträgen und für die Freigabe von Sicherheiten.

Er kann seine Befugnisse übertragen.
(2) Maßnahmen nach Absatz 1 bedürfen der Einwilligung der Se

natsverwaltung für Finanzen, soweit sie nicht darauf verzichtet.
(3) Andere Regelungen in Rechtsvorschriften bleiben unberührt.

§ 60
Vorschüsse, Verwahrungen

(1) Als Vorschuss darf eine Ausgabe nur gebucht werden, wenn 
die Verpflichtung zur Leistung zwar feststeht, die Ausgabe aber 
noch nicht endgültig gebucht werden kann. Ein Vorschuss ist bis 
zum Ende des zweiten auf seine Entstehung folgenden Haushalts
jahres endgültig zu buchen; Ausnahmen bedürfen der Einwilligung 
der Senatsverwaltung für Finanzen.

(2) In Verwahrung darf eine Einzahlung nur genommen werden, 
solange sie nicht endgültig gebucht werden kann. Aus den Verwahr
geldern dürfen nur die mit ihnen im Zusammenhang stehenden Aus
zahlungen geleistet werden.

(3) Kassenverstärkungskredite sind wie Verwahrungen zu behan
deln.

§ 61
Interne Verrechnungen, Wertausgleich

(1) Die Senatsverwaltung für Finanzen bestimmt, ob und unter 
welchen Voraussetzungen Zahlungen innerhalb des Haushalts (in
terne Verrechnungen) vorgenommen werden, insbesondere für die 
Abgabe oder Nutzung von Vermögensgegenständen und den Aus
gleich von Aufwendungen.

(2) Für die Abgabe oder Nutzung von Vermögensgegenständen, 
für Aufwendungen und den Ausgleich von Schäden ist stets ein 
Wertausgleich vorzunehmen, wenn Betriebe oder Sondervermögen 
Berlins beteiligt sind. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Aus
nahmen zulassen.

§ 62
Rücklagen

(1) Zur Aufrechterhaltung einer ordnungsmäßigen Kassenwirt
schaft ohne Inanspruchnahme von Kreditermächtigungen (§ 18 Ab
satz 2 Nummer 2) soll durch möglichst regelmäßige Zuführung von 
Haushaltsmitteln eine Kassenverstärkungsrücklage angesammelt 
werden.

(2) Andere Rücklagen können gebildet werden, soweit Haushalts
mittel für einen bestimmten Zweck angesammelt werden sollen.

(3) Hat ein Leistungs und Verantwortungszentrum oder eine Ser
viceeinheit durch eigene Managementmaßnahmen des laufenden 
Geschäftsbetriebs Haushaltsmittel wirtschaftlicher eingesetzt oder 
höhere oder neue Einnahmen erzielt (eigene Erfolgsverbesserung), 
so kann dafür innerhalb des Kapitels eine Rücklage (Erfolgsrückla
ge) nach näherer Bestimmung der Senatsverwaltung für Finanzen 
gebildet werden. Höhere oder neue Ausgaben für die Zuführung an 
die Erfolgsrücklage und ihre Verwendung in späteren Haushalts
jahren sind keine über oder außerplanmäßigen Ausgaben.

(4) Andere Regelungen in Rechtsvorschriften bleiben unberührt.

§ 63
Erwerb und Veräußerung 

von Vermögensgegenständen

(1) Vermögensgegenstände sollen nur erworben werden, soweit 
sie zur Erfüllung der Aufgaben Berlins in absehbarer Zeit erforder
lich sind.

(2) Vermögensgegenstände dürfen nur veräußert werden, soweit 
sie zur Erfüllung der Aufgaben Berlins in absehbarer Zeit nicht be
nötigt werden. Die Veräußerung von Grundstücken mit dem Ziel der 
weiteren langfristigen Eigennutzung ist im Einzelfall zulässig, wenn 
dies ausschließlich der wirtschaftlichen Sanierung dieser Grundstü
cke dient und die Möglichkeit eines Rückerwerbs gewährleistet ist.

(3) Vermögensgegenstände dürfen nur zu ihrem vollen Wert ver
äußert werden. Ausnahmen können im Haushaltsplan zugelassen 
werden.

(4) Ist der Wert gering oder besteht ein dringendes Interesse Ber
lins, so kann die Senatsverwaltung für Finanzen Ausnahmen zulas
sen.

(5) Für die Überlassung der Nutzung eines Vermögensgegenstan
des gelten die Absätze 2 bis 4 entsprechend.

§ 64
Grundstücke

(1) Grundstücke dürfen nur mit Einwilligung der Senatsverwal
tung für Finanzen erworben, belastet oder veräußert werden, soweit 
nicht die Bezirke nach § 4 Absatz 1 des Allgemeinen Zuständig
keitsgesetzes zuständig sind. 

(2) Der Einwilligung des Abgeordnetenhauses bedürfen
1. der Erwerb von Grundstücken und Erbbaurechten, 

a) wenn der Kaufpreis 3 000 000 Euro übersteigt,
b) wenn der Kaufpreis 125 000 Euro übersteigt und sie be

trächtlich über Wert erworben werden sollen,
2. der Erwerb von Vorkaufsrechten, wenn der Wert des Grund

stücks 3 000 000 Euro übersteigt,
3. die Veräußerung von Grundstücken und Erbbaurechten, 

a) wenn der Kaufpreis 3 000 000 Euro übersteigt,
b) wenn der Wert 125 000 Euro übersteigt und sie unentgeltlich 

oder beträchtlich unter Wert veräußert werden sollen,
4. die Bestellung von Erbbaurechten oder Grundpfandrechten,

a) wenn der Grundstückswert 3 000 000 Euro übersteigt,
b) wenn Laufzeiten von mehr als 40 Jahren (inklusive Verlän

gerungsoptionen) vereinbart werden sollen,
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5. der Verzicht auf Zuordnung oder Rückerstattung nach dem Eini
gungsvertrag bei Grundstücken mit einem Wert von mehr als 
125 000 Euro, wenn auf eine Gegenleistung verzichtet wird oder 
die Gegenleistung beträchtlich unter dem Grundstückswert 
liegt,

6. die Veräußerung von Grundstücken nach § 63 Absatz 2 Satz2,
7. städtebauliche Verträge oder ähnliche Geschäfte, soweit sie eine 

unmittelbare oder mittelbare Verpflichtung zum Erwerb, zur Be
lastung oder zur Veräußerung von Grundstücken beinhalten, 
wenn die Grundstückswerte insgesamt 3 000 000 Euro überstei
gen.

Die Einwilligung ist nicht erforderlich,
1. bei Ausübung des Vorkaufsrechts,
2. bei Erwerb im Wege der von einem anderen beantragten Zwangs

versteigerung, soweit das Land Berlin an diesem anderen nicht 
beteiligt ist,

3. bei Enteignungen oder Umlegungen,
4. bei Erwerb von Grundstücken

a) für die Gewerbe oder Industrieansiedlung,
b) für den Wohnungsbau,
c) von herausragender städtebaulicher Bedeutung oder
d) zur Erhaltung mietgünstigen Wohnraums,

5. bei Gewerbe oder Industrieansiedlung, wenn Grundstücke zu 
einem ihrem Wert entsprechenden Kaufpreis veräußert oder 
Erbbaurechte bestellt werden.

(3) Dem Abgeordnetenhaus ist halbjährlich über die Grundstücks
geschäfte Berlins zu berichten. Es ist darüber hinaus in den Fällen 
des Absatzes 2 Satz 2 vierteljährlich zu unterrichten.

(4) Der zuständige Ausschuss des Abgeordnetenhauses ist vor Ab
schluss des Kaufvertrages oder des Erbbaurechtsvertrages mit Kauf
option zu beteiligen, wenn
1. in den Fällen des Absatzes 2 Satz 2 Nummer 4 der Kaufpreis den 

Wert des Grundstücks überschreitet oder
2. es sich in den Fällen des Absatzes 2 Satz 2 Nummer 5 um Grund

stücke
a) von herausragender städtebaulicher Bedeutung oder
b) in einer exponierten Lage von besonderem öffentlichen In

teresse 
handelt und der Wert des Grundstücks 3 000 000 Euro übersteigt.
(5) Für zu erwerbende, zu belastende oder zu veräußernde Grund

stücke ist eine Wertermittlung aufzustellen. Bei der Veräußerung 
von Grundstücken kann die Wertermittlung auch über ein allge
meines, transparentes und bedingungsfreies Bieterverfahren erfol
gen; Gebote im Rahmen eines Bieterverfahrens sind zumindest am 
Ergebnis einer Verkehrswertaussage (gestrafftes Wertermittlungs
verfahren) zu messen.

(6) Beim Erwerb von Grundstücken können Hypotheken, Grund 
und Rentenschulden unter Anrechnung auf den Kaufpreis ohne die 
Voraussetzungen des § 38 Absatz 1 übernommen werden.

(7) Die Wertgrenzen umfassen den Wert ohne Wertminderungen, 
die sich aus grundstücksbedingten Sachverhalten ergeben (Konta
minierungen, vorhandene bauliche Anlagen, Dienstbarkeiten, An
rechnungen auf den Kaufpreis und Ähnliches), soweit sie zum Zeit
punkt der Wertermittlung bekannt sind.

(8) Dingliche Rechte dürfen an Grundstücken Berlins nur gegen 
angemessenes Entgelt bestellt werden. Die Bestellung bedarf der 
Einwilligung der Senatsverwaltung für Finanzen, soweit nicht die 
Bezirke nach § 4 Absatz 1 des Allgemeinen Zuständigkeitsgesetzes 
zuständig sind. 

§ 65
Beteiligung an privatrechtlichen Unternehmen

(1) Berlin soll sich, außer in den Fällen des Absatzes 4, an der 
Gründung eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten 
Rechts oder an einem bestehenden Unternehmen in einer solchen 
Rechtsform nur beteiligen, wenn
1. ein wichtiges Interesse Berlins vorliegt und sich der von Berlin 

angestrebte Zweck nicht besser und wirtschaftlicher auf andere 
Weise erreichen lässt,

2. die Einzahlungsverpflichtung Berlins auf einen bestimmten Be
trag begrenzt ist,

3. Berlin einen angemessenen Einfluss, insbesondere im Aufsichts
rat oder in einem entsprechenden Überwachungsorgan, erhält,

4. gewährleistet ist, dass der Jahresabschluss und der Lagebericht, 
soweit nicht weitergehende gesetzliche Vorschriften gelten oder 
andere gesetzliche Vorschriften entgegenstehen, in entspre
chender Anwendung der Vorschriften des Dritten Buchs des 
Handelsgesetzbuchs für große Kapitalgesellschaften aufgestellt 
und geprüft werden,

5. gewährleistet ist, dass der Anhang in entsprechender Anwen
dung der Vorschriften des § 285 Satz 1 Nummer 9 Buchstabe a 
Satz 5 bis 9 des Handelsgesetzbuches für börsennotierte Gesell
schaften aufgestellt und geprüft wird.

(2) Beteiligungen an privatrechtlichen Unternehmen erwirbt, ver
waltet und veräußert für Aufgaben der Hauptverwaltung die Senats
verwaltung für Finanzen, für Bezirksaufgaben das Bezirksamt (Ab
teilung Finanzen). Der Senat unterrichtet das Abgeordnetenhaus in 
zweckentsprechender Form.

(3) Die Senatsverwaltung für Finanzen oder das Bezirksamt soll 
darauf hinwirken, dass ein Unternehmen, an dem Berlin unmittelbar 
oder mittelbar mit Mehrheit beteiligt ist, nur mit ihrer Einwilligung 
eine Beteiligung von mehr als dem vierten Teil der Anteile eines 
anderen Unternehmens erwirbt, eine solche Beteiligung erhöht oder 
sie ganz oder zum Teil veräußert. Bei der Berechnung der Mehr
heitsverhältnisse an mittelbaren Beteiligungen werden die verschie
denen Beteiligungsstränge zusammengezählt. Die Grundsätze des 
Absatzes 1 Nummer 3 und 4 sowie des Absatzes 2 Satz 2 gelten 
entsprechend.

(4) An einer Genossenschaft soll sich Berlin nur beteiligen, wenn 
die Haftpflicht der Mitglieder für die Verbindlichkeit der Genossen
schaft dieser gegenüber im Voraus auf eine bestimmte Summe be
schränkt ist.

(5) Die Senatsverwaltung für Finanzen oder das Bezirksamt soll 
darauf hinwirken, dass die auf Veranlassung Berlins gewählten oder 
entsandten Mitglieder der Aufsichtsorgane der Unternehmen bei ih
rer Tätigkeit auch die besonderen Interessen Berlins berücksichti
gen.

(6) Der Einwilligung des Abgeordnetenhauses bedürfen
1. die Beteiligung an der Gründung von Unternehmen, wenn die 

Mehrheit der Anteile Berlin gehören soll,
2. die Veräußerung von Anteilen an Unternehmen, wenn dadurch 

der Einfluss Berlins wesentlich verringert wird,
3. die Umwandlung und Auflösung von Unternehmen, wenn die 

Mehrheit der Anteile Berlin gehört.
Die Einwilligung ist nicht erforderlich, wenn der Haushaltsplan die 
Einnahmen oder Ausgaben für ein bestimmtes Vermögensgeschäft 
vorsieht.

(7) Das Bezirksamt bedarf zum Erwerb und zur Veräußerung von 
Beteiligungen der vorherigen Zustimmung der Bezirksverordneten
versammlung und, falls nach Absatz 6 Satz 1 keine Einwilligung des 
Abgeordnetenhauses erforderlich ist, des Einvernehmens der Se
natsverwaltung für Finanzen. Wird kein Einvernehmen erzielt, so 
entscheidet das Abgeordnetenhaus. Absatz 6 Satz 2 gilt für die Zu
stimmung der Bezirksverordnetenversammlung entsprechend.
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§ 65a
Offenlegung der Vergütung der Mitglieder 

des Geschäftsführungsorgans

Bei Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an de
nen das Land Berlin mehrheitlich beteiligt ist, stellt das Land Berlin 
sicher, dass in den Gesellschaftsverträgen oder Satzungen der Betei
ligungsgesellschaften die Verpflichtung aufgenommen wird, dass 
für die Mitglieder des Geschäftsführungsorgans die für die Tätigkeit 
im Geschäftsjahr gewährten Gesamtbezüge (Gehälter, Gewinnbetei
ligungen, Aufwandsentschädigungen, Versicherungsentgelte, Provi
sionen und Nebenleistungen jeder Art) im Anhang zum Jahresab
schluss oder an anderer geeigneter Stelle jeweils einzeln angegeben 
werden und für die Veröffentlichung von Abfindungen, gewährten 
Vorschüssen und Krediten § 285 Satz 1 Nummer 9 des Handelsge
setzbuches Anwendung findet. Die auf Veranlassung des Landes 
Berlin gewählten oder entsandten Mitglieder der Aufsichtsorgane 
der Unternehmen wirken auf die Einhaltung dieser Verpflichtung 
hin.

§ 66
Unterrichtung des Rechnungshofes

Besteht eine Mehrheitsbeteiligung im Sinne des § 53 des Haus
haltsgrundsätzegesetzes, so hat die Senatsverwaltung für Finanzen 
oder das Bezirksamt darauf hinzuwirken, dass dem Rechnungshof 
die in § 54 des Haushaltsgrundsätzegesetzes bestimmten Befugnisse 
eingeräumt werden.

§ 67
Prüfungsrecht durch Vereinbarung

Besteht keine Mehrheitsbeteiligung im Sinne des § 53 des Haus
haltsgrundsätzegesetzes, so soll die Senatsverwaltung für Finanzen 
oder das Bezirksamt, soweit das Interesse Berlins dies erfordert, bei 
Unternehmen, die nicht Aktiengesellschaften, Kommanditgesell
schaften auf Aktien oder Genossenschaften sind, darauf hinwirken, 
dass Berlin in der Satzung oder im Gesellschaftsvertrag die Befug
nisse nach den §§ 53 und 54 des Haushaltsgrundsätzegesetzes ein
geräumt werden. Bei mittelbaren Beteiligungen gilt dies nur, wenn 
die Beteiligung den vierten Teil der Anteile übersteigt und einem 
Unternehmen zusteht, an dem Berlin allein oder zusammen mit an
deren Gebietskörperschaften mit Mehrheit im Sinne des § 53 des 
Haushaltsgrundsätzegesetzes beteiligt ist. Bei der Berechnung der 
Mehrheitsverhältnisse an mittelbaren Beteiligungen werden die ver
schiedenen Beteiligungsstränge zusammengezählt.

§ 68
Zuständigkeitsregelungen

(1) Die Rechte nach § 53 Absatz 1 des Haushaltsgrundsätzege
setzes übt die Senatsverwaltung für Finanzen oder das Bezirksamt 
aus. Bei der Wahl oder Bestellung der Prüfer nach § 53 Absatz 1 
Nummer 1 des Haushaltsgrundsätzegesetzes werden die Rechte 
Berlins im Einvernehmen mit dem Rechnungshof ausgeübt.

(2) Auf die Ausübung der Rechte nach § 53 Absatz 1 des Haus
haltsgrundsätzegesetzes darf nur im Einvernehmen mit dem Rech
nungshof verzichtet werden.

§ 69
Unterrichtung des Rechnungshofes

Die Senatsverwaltung für Finanzen oder das Bezirksamt übersen
det dem Rechnungshof innerhalb von drei Monaten nach der Haupt 
oder Gesellschafterversammlung, die den Jahresabschluss für das 
abgelaufene Geschäftsjahr entgegennimmt oder festzustellen hat,
1. die Unterlagen, die Berlin als Aktionär oder Gesellschafter zu

gänglich sind,
2. die Berichte, welche die auf ihre Veranlassung gewählten oder 

entsandten Mitglieder des Überwachungsorgans unter Beifü

gung aller ihnen über das Unternehmen zur Verfügung stehen
den Unterlagen zu erstatten haben,

3. die ihr nach § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes und nach 
§ 67 zu übersendenden Prüfungsberichte.

Dabei wird das Ergebnis der eigenen Prüfung mitgeteilt.

Teil IV
Zahlungen, Buchführung und Rechnungslegung

§ 70
Zahlungen

Zahlungen dürfen nur von Kassen und Zahlstellen angenommen 
oder geleistet werden. Die Anordnung der Zahlung muss durch den 
zuständigen Leiter des Verwaltungszweigs oder die von ihm er
mächtigte Dienststelle schriftlich oder auf elektronischem Wege er
teilt werden. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen 
zulassen.

§ 71
Buchführung

(1) Über Zahlungen ist nach der im Haushaltsplan oder sonst vor
gesehenen Ordnung in zeitlicher Folge Buch zu führen. Die Senats
verwaltung für Finanzen kann für eingegangene Verpflichtungen, 
Geldforderungen und andere Bewirtschaftungsvorgänge die Buch
führung anordnen. Die Buchführung kann nach Abstimmung mit der 
Senatsverwaltung für Finanzen zusätzlich nach den Grundsätzen 
ordnungsgemäßer Buchführung und Bilanzierung in sinngemäßer 
Anwendung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches erfolgen.

(2) Einnahmen und Ausgaben auf Einnahme und Ausgabereste 
(Haushaltsreste) aus Vorjahren,
1. für die im Haushaltsplan des laufenden Haushaltsjahres wieder

um ein Titel vorgesehen ist, sind bei diesem zu buchen,
2. für die im Haushaltsplan des laufenden Haushaltsjahres kein Ti

tel vorgesehen ist, sind an der Stelle zu buchen, an der sie im 
Falle der Veranschlagung im Haushaltsplan vorzusehen gewe
sen wären.

(3) Absatz 2 Nummer 2 gilt entsprechend für neue Einnahmen 
und Ausgaben.

§ 72
Buchung nach Haushaltsjahren

(1) Zahlungen sowie eingegangene Verpflichtungen, Geldforde
rungen und andere Bewirtschaftungsvorgänge, für die nach § 71 Ab
satz 1 Satz 2 die Buchführung angeordnet ist, sind nach Haushalts
jahren getrennt zu buchen.

(2) Alle Zahlungen mit Ausnahme der Fälle nach den Absätzen 3 
und 4 sind für das Haushaltsjahr zu buchen, in dem sie eingegangen 
oder geleistet worden sind.

(3) Zahlungen, die im abgelaufenen Haushaltsjahr fällig waren, 
jedoch erst später eingehen oder geleistet werden, sind in den Bü
chern des abgelaufenen Haushaltsjahres zu buchen, solange die Bü
cher nicht abgeschlossen sind.

(4) Für das neue Haushaltsjahr sind zu buchen:
1. Einnahmen, die im neuen Haushaltsjahr fällig werden, jedoch 

vorher eingehen,
2. Ausgaben, die im neuen Haushaltsjahr fällig werden, jedoch we

gen des fristgerechten Eingangs beim Empfänger vorher gezahlt 
werden müssen,

3. im Voraus zu zahlende Dienst, Versorgungs und entsprechende 
Bezüge sowie Renten für den ersten Monat des neuen Haus
haltsjahres.
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(5) Die Absätze 3 und 4 Nummer 1 gelten nicht für Steuern, Ge
bühren, andere Abgaben, Geldstrafen, Geldbußen sowie damit zu
sammenhängende Kosten.

(6) Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen von den 
Absätzen 2 bis 4 zulassen.

§ 73
Vermögensnachweis

Über das Vermögen und die Schulden ist ein Nachweis zu erbrin
gen. Inwieweit Vermögensgegenstände oder Verpflichtungen zum 
Vermögen oder zu den Schulden nach Satz 1 gehören, bestimmt die 
Senatsverwaltung für Finanzen.

§ 74
Buchführung bei Betrieben

(1) Betriebe, die nach § 26 Absatz 1 Satz 1 einen Wirtschaftsplan 
aufstellen und bei denen eine Buchführung nach den §§ 71 bis 79 
nicht zweckmäßig ist, haben nach den Regeln der kaufmännischen 
doppelten Buchführung zu buchen.

(2) Die Senatsverwaltung für Finanzen kann im Einvernehmen 
mit dem Rechnungshof anordnen, dass bei Betrieben ein betrieb
liches Rechnungswesen eingerichtet wird, wenn dies aus betriebs
wirtschaftlichen Gründen zweckmäßig ist.

(3) Geschäftsjahr ist das Haushaltsjahr. Ausnahmen kann die Se
natsverwaltung für Finanzen zulassen.

§ 75
Belegpflicht

Alle Buchungen sind zu belegen.

§ 76
Abschluss der Bücher

(1) Die Bücher sind jährlich abzuschließen. Die Senatsverwaltung 
für Finanzen bestimmt den Zeitpunkt des Abschlusses.

(2) Nach dem Abschluss der Bücher dürfen Einnahmen oder Aus
gaben nicht mehr für den abgelaufenen Zeitraum gebucht werden.

§ 77
Kassensicherheit

Wer Anordnungen im Sinne des § 70 erteilt oder an ihnen verant
wortlich mitwirkt, darf an Zahlungen oder Buchungen nicht beteiligt 
sein. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen, 
wenn die Kassensicherheit auf andere Weise gewährleistet bleibt.

§ 78
Unvermutete Prüfungen

Für Zahlungen oder Buchungen zuständige Stellen sind mindes
tens jährlich, für die Verwaltung von Vorräten zuständige Stellen 
mindestens alle zwei Jahre unvermutet zu prüfen; die Senatsverwal
tung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen. Die Prüfstellen be
stimmt die Senatsverwaltung für Finanzen.

§ 79
Einheitskasse

Die Aufgaben bei der Annahme und der Leistung von Zahlungen 
werden von der Landeshauptkasse wahrgenommen, soweit die Se
natsverwaltung für Finanzen nichts anderes bestimmt.

§ 80
Rechnungslegung

(1) Die zuständigen Stellen haben für jedes Haushaltsjahr auf der 
Grundlage der abgeschlossenen Bücher Rechnung zu legen. Die Se

natsverwaltung für Finanzen kann im Einvernehmen mit dem Rech
nungshof bestimmen, dass für einen anderen Zeitraum Rechnung zu 
legen ist.

(2) Die Rechnungslegung erstreckt sich auch auf das Vermögen 
und die Schulden und, soweit sie nach § 71 Absatz 1 Satz 2 der 
Buchführung unterliegen, auf eingegangene Verpflichtungen, Geld
forderungen und andere Bewirtschaftungsvorgänge.

(3) Auf der Grundlage der abgeschlossenen Bücher und der abge
schlossenen Vermögensnachweise stellt die Senatsverwaltung für 
Finanzen für jedes Haushaltsjahr die Haushaltsrechnung und die 
Vermögensrechnung auf.

§ 81
Gliederung der Haushaltsrechnung

(1) In der Haushaltsrechnung sind die Einnahmen und Ausgaben 
nach der in § 71 bezeichneten Ordnung den Ansätzen des Haushalts
plans unter Berücksichtigung der Haushaltsreste gegenüberzustellen.

(2) Bei den einzelnen Titeln und entsprechend bei den Schluss
summen sind besonders anzugeben:
1. bei den Einnahmen

a) die IstEinnahmen,
b) die zu übertragenden Einnahmereste,
c) die Summe der IstEinnahmen und der zu übertragenden 

Einnahmereste,
d) die veranschlagten Einnahmen,
e) die aus dem Vorjahr übertragenen Einnahmereste,
f) die Summe der veranschlagten Einnahmen und der übertra

genen Einnahmereste,
g) der Mehr oder Minderbetrag der Summe aus Buchstabe c 

gegenüber der Summe aus Buchstabe f;
2. bei den Ausgaben

a) die IstAusgaben,
b) die zu übertragenden Ausgabereste,
c) die Summe der IstAusgaben und der zu übertragenden Aus

gabereste,
d) die veranschlagten Ausgaben,
e) die aus dem Vorjahr übertragenen Ausgabereste,
f) die Summe der veranschlagten Ausgaben und der übertra

genen Ausgabereste,
g) der Mehr oder Minderbetrag der Summe aus Buchstabe c 

gegenüber der Summe aus Buchstabe f,
h) der Betrag der über oder außerplanmäßigen Ausgaben.

(3) Für die jeweiligen Titel und entsprechend für die Schlusssum
men ist die Höhe der eingegangenen Verpflichtungen und der Geld
forderungen besonders anzugeben, soweit sie nach § 71 Absatz 1 
Satz 2 der Buchführung unterliegen.

(4) In den Fällen des § 25 Absatz 2 ist die Verminderung des Kre
ditbedarfs zugleich mit dem Nachweis des Überschusses darzustel
len.

§ 82
Kassenmäßiger Abschluss

In dem kassenmäßigen Abschluss sind nachzuweisen:
1. a) die Summe der IstEinnahmen,

b) die Summe der IstAusgaben,
c) der Unterschied aus Buchstabe a und Buchstabe b (kassen

mäßiges Jahresergebnis),
d) die haushaltsmäßig noch nicht abgewickelten kassenmä

ßigen Jahresergebnisse früherer Jahre,
e) das kassenmäßige Gesamtergebnis aus Buchstabe c und 

Buchstabe d;
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2. a)  die Summe der IstEinnahmen mit Ausnahme der Einnahmen 
aus Krediten vom Kreditmarkt, der Entnahmen aus Rückla
gen und der Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen,

b) die Summe der IstAusgaben mit Ausnahme der Ausgaben 
zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an 
Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung eines kassenmä
ßigen Fehlbetrags,

c) der Finanzierungssaldo aus Buchstabe a und Buchstabe b.

§ 83
Haushaltsabschluss

In dem Haushaltsabschluss sind nachzuweisen:
1. a)  das kassenmäßige Jahresergebnis nach § 82 Nummer 1 

Buchstabe c,
b) das kassenmäßige Gesamtergebnis nach § 82 Nummer 1 

Buchstabe e;
2. a)  die aus dem Vorjahr übertragenen Einnahmereste und Aus

gabereste,
b) die in das folgende Haushaltsjahr zu übertragenden Einnah

mereste und Ausgabereste,
c) der Unterschied aus Buchstabe a und Buchstabe b,
d) das rechnungsmäßige Jahresergebnis aus Nummer 1 Buch

stabe a und Nummer 2 Buchstabe c,
e) das rechnungsmäßige Gesamtergebnis aus Nummer 1 Buch

stabe b und Nummer 2 Buchstabe b;
3. die Höhe der eingegangenen Verpflichtungen und der Geldfor

derungen, soweit sie nach § 71 Absatz 1 Satz 2 der Buchführung 
unterliegen.

§ 84
Abschlussbericht

Der kassenmäßige Abschluss und der Haushaltsabschluss sind in 
einem Bericht zu erläutern.

§ 85
Übersichten zur Haushaltsrechnung

Der Haushaltsrechnung sind Übersichten beizufügen über
1. die über und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungs

ermächtigungen und ihre Begründung,
2. die Einnahmen, Ausgaben und den Bestand der Sondervermö

gen und Rücklagen,
3. die Jahresabschlüsse der Betriebe, die nach § 26 Absatz 1 Satz 1 

einen Wirtschaftsplan aufstellen.

§ 86
Vermögensrechnung

In der Vermögensrechnung sind der Bestand des Vermögens und 
der Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres, die Veränderungen 
während des Haushaltsjahres und der Bestand zum Ende des Haus
haltsjahres nachzuweisen.

§ 87
Rechnungslegung der Betriebe

(1) Betriebe, die nach den Regeln der kaufmännischen doppelten 
Buchführung buchen, stellen einen Jahresabschluss sowie einen La
gebericht in entsprechender Anwendung des § 264 Absatz 1 Satz 1 
des Handelsgesetzbuches auf. Die zuständige Senatsverwaltung 
oder das Bezirksamt kann im Einvernehmen mit der Senatsverwal
tung für Finanzen zulassen, dass Lageberichte nicht aufgestellt wer
den. Die §§ 80 bis 85 sollen angewandt werden, soweit sie mit den 
Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung zu vereinbaren 
sind.

(2) Ist ein betriebliches Rechnungswesen nach § 74 Absatz 2 ein
gerichtet, so ist die Betriebsergebnisabrechnung der Senatsverwal
tung für Finanzen und dem Rechnungshof zu übersenden.

Teil V
Rechnungsprüfung

§ 88
Aufgaben des Rechnungshofes

(1) Die gesamte Haushalts und Wirtschaftsführung Berlins ein
schließlich seiner Sondervermögen und Betriebe wird vom Rech
nungshof geprüft.

(2) Der Rechnungshof kann auf Grund von Prüfungserfahrungen 
das Abgeordnetenhaus, den Senat und einzelne Senatsverwaltungen 
beraten. Soweit der Rechnungshof das Abgeordnetenhaus berät, un
terrichtet er gleichzeitig den Senat.

§ 89
Prüfung

(1) Der Rechnungshof prüft insbesondere
1. die Einnahmen, Ausgaben, Verpflichtungen zur Leistung von 

Ausgaben, das Vermögen und die Schulden,
2. Maßnahmen, die sich finanziell auswirken können,
3. Verwahrungen und Vorschüsse,
4. die Verwendung der Mittel, die zur Selbstbewirtschaftung zuge

wiesen sind.
(2) Der Rechnungshof kann nach seinem Ermessen die Prüfung 

beschränken und Rechnungen ungeprüft lassen.

§ 90
Inhalt der Prüfung

Die Prüfung erstreckt sich auf die Einhaltung der für die Haus
halts und Wirtschaftsführung geltenden Vorschriften und Grundsät
ze, insbesondere darauf, ob
1. das Haushaltsgesetz und der Haushaltsplan eingehalten worden 

sind,
2. die Einnahmen und Ausgaben begründet und belegt sind und die 

Haushaltsrechnung und die Vermögensrechnung ordnungsge
mäß aufgestellt sind,

3. wirtschaftlich und sparsam verfahren wird,
4. die Aufgabe mit geringerem Personal oder Sachaufwand oder 

auf andere Weise wirksamer erfüllt werden kann.

§ 91
Prüfung bei Stellen außerhalb der Verwaltung

(1) Der Rechnungshof ist unbeschadet weitergehender rechtlicher 
Bestimmungen berechtigt, bei Stellen außerhalb der Verwaltung 
Berlins zu prüfen, wenn sie
1. Teile des Haushaltsplans ausführen oder von Berlin Ersatz von 

Aufwendungen erhalten,
2. Mittel oder Vermögensgegenstände Berlins verwalten,
3. von Berlin Zuwendungen erhalten,
4. Fördermittel nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz, dem 

Landeskrankenhausgesetz oder dem Landespflegeeinrichtungs
gesetz erhalten,

5. für Nutzungen oder Sachbezüge auf Grund besonderer Abrech
nung Entgelte an Berlin abzuführen haben oder

6. als juristische Personen des privaten Rechts, an denen Berlin 
einschließlich seiner Sondervermögen unmittelbar oder mittel
bar mit Mehrheit beteiligt ist, nicht im Wettbewerb stehen, be
stimmungsgemäß ganz oder überwiegend öffentliche Aufgaben 
erfüllen oder diesem Zweck dienen und hierfür Haushaltsmittel 
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oder Gewährleistungen Berlins oder eines seiner Sondervermö
gen erhalten.

Leiten diese Stellen die Mittel an Dritte weiter, so kann der Rech
nungshof auch bei ihnen prüfen.

(2) Die Prüfung erstreckt sich auf die bestimmungsmäßige und 
wirtschaftliche Verwaltung und Verwendung, im Falle des Absatzes 
1 Satz 1 Nummer 5 auf die bestimmungsmäßige Abrechnung. Bei 
Zuwendungen kann sie sich auch auf die sonstige Haushalts und 
Wirtschaftsführung des Empfängers erstrecken, soweit es der Rech
nungshof für seine Prüfung für notwendig hält.

(3) Bei der Gewährung von Krediten aus Haushaltsmitteln sowie 
bei der Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder sonstigen Ge
währleistungen durch Berlin kann der Rechnungshof bei den Betei
ligten prüfen, ob sie ausreichende Vorkehrungen gegen Nachteile für 
Berlin getroffen oder ob die Voraussetzungen für eine Inanspruch
nahme Berlins vorgelegen haben.

(4) Bei den juristischen Personen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 
Nummer 6 erstreckt sich die Prüfung auf die gesamte Haushalts 
und Wirtschaftsführung. Handelt es sich bei der juristischen Person 
des privaten Rechts im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 6 um 
ein Unternehmen, erfolgt die Prüfung unter Beachtung kaufmän
nischer Grundsätze.

§ 92
Prüfung staatlicher Betätigung  

bei privatrechtlichen Unternehmen

(1) Der Rechnungshof prüft die Betätigung Berlins bei Unterneh
men in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen Berlin un
mittelbar oder mittelbar beteiligt ist, unter Beachtung kaufmän
nischer Grundsätze.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend bei Genossenschaften, in denen 
Berlin Mitglied ist.

§ 93
Gemeinsame Prüfung

Ist für die Prüfung sowohl der Rechnungshof von Berlin als auch 
ein anderer Rechnungshof zuständig, so soll gemeinsam geprüft 
werden. Soweit nicht Artikel 95 Absatz 3 der Verfassung von Berlin 
die Prüfung durch den Rechnungshof von Berlin vorschreibt, kann 
der Rechnungshof durch Vereinbarung Prüfungsaufgaben auf ande
re Rechnungshöfe übertragen. Der Rechnungshof kann durch Ver
einbarung auch Prüfungsaufgaben von anderen Rechnungshöfen 
übernehmen.

§ 94
Zeit und Art der Prüfung

(1) Der Rechnungshof bestimmt Zeit und Art der Prüfung und 
lässt erforderliche örtliche Erhebungen durch Beauftragte vorneh
men.

(2) Der Rechnungshof kann Sachverständige hinzuziehen.
(3) Die Jahresabschlüsse und die Lageberichte der Betriebe, die 

nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung bu
chen, sind von Wirtschaftsprüfern zu prüfen, die im Benehmen mit 
den Betrieben vom Rechnungshof bestimmt werden. Der Rech
nungshof erteilt den Auftrag zur Prüfung und legt ihren Umfang fest. 
Die Kosten der Prüfung trägt der Betrieb.

§ 95
Auskunftspflicht

(1) Unterlagen, die der Rechnungshof zur Erfüllung seiner Aufga
ben für erforderlich hält, sind ihm auf Verlangen innerhalb einer be
stimmten Frist zu übersenden oder seinen Beauftragten vorzulegen.

(2) Dem Rechnungshof und seinen Beauftragten sind die erbe
tenen Auskünfte zu erteilen.

§ 96
Prüfungsergebnis

(1) Der Rechnungshof teilt das Prüfungsergebnis den zuständigen 
Verwaltungszweigen zur Äußerung innerhalb einer von ihm zu be
stimmenden Frist mit. Er kann es auch anderen Dienststellen mittei
len, soweit er dies aus besonderen Gründen für erforderlich hält.

(2) Prüfungsergebnisse von grundsätzlicher oder erheblicher fi
nanzieller Bedeutung teilt der Rechnungshof der Senatsverwaltung 
für Finanzen mit.

(3) Der Rechnungshof ist zu hören, wenn die Verwaltung Ansprü
che Berlins, die in Prüfungsmitteilungen erörtert worden sind, nicht 
verfolgen will. Er kann auf die Anhörung verzichten.

§ 97
Bemerkungen

(1) Der Rechnungshof fasst das Ergebnis seiner Prüfung, soweit 
es für die Entlastung des Senats wegen der Haushaltsrechnung und 
der Vermögensrechnung von Bedeutung sein kann (Bemerkungen), 
jährlich für das Abgeordnetenhaus in einem Bericht zusammen, den 
er dem Abgeordnetenhaus und dem Senat zuleitet.

(2) In den Bemerkungen ist insbesondere mitzuteilen,
1. ob die in der Haushaltsrechnung und der Vermögensrechnung 

und die in den Büchern und Vermögensnachweisen aufgeführten 
Beträge übereinstimmen und die geprüften Einnahmen und Aus
gaben ordnungsgemäß belegt sind,

2. in welchen Fällen von Bedeutung die für die Haushalts und 
Wirtschaftsführung geltenden Vorschriften und Grundsätze nicht 
beachtet worden sind,

3. welche wesentlichen Beanstandungen sich aus der Prüfung der 
Betätigung bei Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit 
ergeben haben,

4. welche Maßnahmen für die Zukunft empfohlen werden.
(3) In die Bemerkungen können Feststellungen auch über spätere 

oder frühere Haushaltsjahre aufgenommen werden.
(4) Bemerkungen zu geheim zu haltenden Angelegenheiten wer

den dem Präsidenten des Abgeordnetenhauses, dem Regierenden 
Bürgermeister und der Senatsverwaltung für Finanzen mitgeteilt.

§ 98
Aufforderung zum Schadensausgleich

Der Rechnungshof macht der zuständigen Stelle unverzüglich 
Mitteilung, wenn nach seiner Auffassung ein Schadenersatzanspruch 
geltend zu machen ist.

§ 99
Angelegenheiten von besonderer Bedeutung

Über die Angelegenheiten von besonderer Bedeutung kann der 
Rechnungshof das Abgeordnetenhaus und den Senat jederzeit unter
richten. Berichtet er dem Abgeordnetenhaus, so unterrichtet er 
gleichzeitig den Senat.

§ 100
Vorprüfung

e n t f a l l e n

§ 101
Rechnung des Rechnungshofes

Die Rechnung des Rechnungshofes wird vom Abgeordnetenhaus 
geprüft, das auch die Entlastung erteilt.
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§ 102
Unterrichtung des Rechnungshofes

(1) Der Rechnungshof ist unverzüglich zu unterrichten, wenn
1. der Senat oder eine Senatsverwaltung allgemeine Vorschriften 

erlässt oder erläutert, die sich auf Einnahmen oder Ausgaben 
auswirken oder ihre Bewirtschaftung betreffen,

2. den Haushalt berührende Verwaltungseinrichtungen oder Be
triebe geschaffen, wesentlich geändert oder aufgelöst werden,

3. unmittelbare Beteiligungen Berlins oder mittelbare Beteili
gungen im Sinne des § 65 Absatz 3 an Unternehmen begründet, 
wesentlich geändert oder aufgegeben werden,

4. Vereinbarungen mit einer Stelle außerhalb der Verwaltung Ber
lins oder einer Dienststelle eines anderen Verwaltungszweigs 
über die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln getroffen wer
den,

5. organisatorische oder sonstige Maßnahmen von erheblicher fi
nanzieller Tragweite getroffen werden.

(2) Dem Rechnungshof sind auf Anforderung Vorschriften oder 
Erläuterungen nach Absatz 1 Nummer 1 auch dann mitzuteilen, 
wenn andere Stellen Berlins sie erlassen.

(3) Der Rechnungshof kann sich jederzeit zu den in den Absät
zen 1 und 2 genannten Maßnahmen äußern.

§ 103
Beteiligung des Rechnungshofes

(1) Der Rechnungshof ist vor dem Erlass von Ausführungsvor
schriften nach § 5 und Regelungen nach § 71 Absatz 1 Satz 2, § 73 
Satz 2 und § 79 zu hören.

(2) Ausführungsvorschriften, die die Rechnungslegung betreffen, 
sind im Einvernehmen mit dem Rechnungshof zu erlassen.

§ 104
Prüfung der juristischen Personen des privaten Rechts

(1) Der Rechnungshof prüft die Haushalts und Wirtschaftsfüh
rung der juristischen Personen des privaten Rechts, wenn
1. sie auf Grund eines Gesetzes von Berlin Zuschüsse erhalten 

oder eine Garantieverpflichtung Berlins gesetzlich begründet ist 
oder

2. sie von Berlin oder einer von Berlin bestellten Person allein oder 
überwiegend verwaltet werden oder

3. mit dem Rechnungshof eine Prüfung durch ihn vereinbart ist 
oder

4. sie nicht Unternehmen sind und in ihrer Satzung mit Zustim
mung des Rechnungshofes eine Prüfung durch ihn vorgesehen 
ist.

(2) Absatz 1 ist auf die von Berlin verwalteten Treuhandvermögen 
anzuwenden.

(3) Steht Berlin vom Gewinn eines Unternehmens, an dem es 
nicht beteiligt ist, mehr als der vierte Teil zu, so prüft der Rech
nungshof den Abschluss und die Geschäftsführung daraufhin, ob die 
Interessen Berlins nach den bestehenden Bestimmungen gewahrt 
worden sind.

Teil VI
Landesunmittelbare juristische Personen des öffentlichen Rechts

§ 105
Grundsatz

(1) Für landesunmittelbare juristische Personen des öffentlichen 
Rechts gelten
1. die §§ 106 bis 110,

2. die §§ 1 bis 87 einschließlich der dazu erlassenen Verwaltungs
vorschriften sowie sonst für die Berliner Verwaltung geltende 
Vorschriften über die Zulässigkeit oder Höhe von Ausgaben ent
sprechend,

soweit nicht durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes etwas an
deres bestimmt ist.

(2) Für landesunmittelbare juristische Personen des öffentlichen 
Rechts kann die zuständige Senatsverwaltung im Einvernehmen mit 
der Senatsverwaltung für Finanzen und dem Rechnungshof Ausnah
men von den in Absatz 1 bezeichneten Vorschriften zulassen, soweit 
kein erhebliches finanzielles Interesse Berlins besteht.

§ 106
Haushaltsplan

(1) Das zur Geschäftsführung berufene Organ einer landesunmit
telbaren juristischen Person des öffentlichen Rechts hat vor Beginn 
jedes Haushaltsjahres einen Haushaltsplan festzustellen. Er muss 
alle im Haushaltsjahr zu erwartenden Einnahmen, voraussichtlich zu 
leistenden Ausgaben und voraussichtlich benötigten Verpflichtungs
ermächtigungen enthalten und ist in Einnahme und Ausgabe auszu
gleichen. In den Haushaltsplan dürfen nur die Ausgaben und Ver
pflichtungsermächtigungen eingestellt werden, die zur Erfüllung der 
Aufgaben der juristischen Person notwendig sind.

(2) Hat die juristische Person neben dem zur Geschäftsführung 
berufenen Organ ein besonderes Beschlussorgan, das in wichtigen 
Verwaltungsangelegenheiten zu entscheiden oder zuzustimmen oder 
die Geschäftsführung zu überwachen hat, so hat dieses den Haus
haltsplan festzustellen. Das zur Geschäftsführung berufene Organ 
hat den Entwurf dem Beschlussorgan vorzulegen.

§ 107
Umlagen, Beiträge

Ist die landesunmittelbare juristische Person des öffentlichen 
Rechts berechtigt, von ihren Mitgliedern Umlagen oder Beiträge zu 
erheben, so ist die Höhe der Umlagen oder der Beiträge für das neue 
Haushaltsjahr gleichzeitig mit der Feststellung des Haushaltsplans 
festzusetzen.

§ 108
Genehmigung des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan und die Festsetzung der Umlagen oder der Bei
träge bedürfen bei landesunmittelbaren juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts der Genehmigung der zuständigen Senatsver
waltung. Der Haushaltsplan und der Beschluss über die Festsetzung 
der Umlagen oder der Beiträge sind der zuständigen Senatsverwal
tung spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres vorzu
legen. Der Haushaltsplan und der Beschluss können nur gleichzeitig 
in Kraft treten.

§ 109
Rechnungslegung, Prüfung, Entlastung

(1) Nach Ende des Haushaltsjahres hat das zur Geschäftsführung 
berufene Organ der landesunmittelbaren juristischen Person des öf
fentlichen Rechts eine Rechnung aufzustellen.

(2) Die Rechnung ist, unbeschadet einer Prüfung durch den Rech
nungshof nach § 111, von der durch Gesetz oder Satzung bestimm
ten Stelle zu prüfen. Die Satzungsvorschrift über die Durchführung 
der Prüfung bedarf der Zustimmung der zuständigen Senatsverwal
tung im Einvernehmen mit dem Rechnungshof.

(3) Die Entlastung erteilt die zuständige Senatsverwaltung. Ist ein 
besonderes Beschlussorgan vorhanden, obliegt ihm die Entlastung; 
die Entlastung bedarf dann der Genehmigung der zuständigen Se
natsverwaltung.
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§ 110
Wirtschaftsplan

Landesunmittelbare juristische Personen des öffentlichen Rechts, 
bei denen ein Wirtschaften nach Einnahmen und Ausgaben des 
Haushaltsplans nicht zweckmäßig ist, haben einen Wirtschaftsplan 
aufzustellen. Buchen sie nach den Regeln der kaufmännischen dop
pelten Buchführung, stellen sie einen Jahresabschluss sowie einen 
Lagebericht in entsprechender Anwendung des § 264 Absatz 1 Satz 
1 des Handelsgesetzbuchs auf. § 94 Absatz 3 Satz 1 bis 3 ist entspre
chend anzuwenden; die zuständige Senatsverwaltung kann im Ein
vernehmen mit dem Rechnungshof etwas anderes bestimmen.

§ 111
Prüfung durch den Rechnungshof

(1) Der Rechnungshof prüft die Haushalts und Wirtschaftsfüh
rung der landesunmittelbaren juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts. Die §§ 89 bis 99, 102 und 103 sind entsprechend anzuwen
den.

(2) Die Haushalts und Wirtschaftsführung der Kammern der 
Selbstverwaltung der Wirtschaft unterliegt nicht der Prüfung durch 
den Rechnungshof, wenn durch Gesetz, Rechtsverordnung oder Sat
zung eine den Grundsätzen dieses Gesetzes entsprechende Prüfung 
gewährleistet ist. Für andere landesunmittelbare juristische Personen 
des öffentlichen Rechts kann die zuständige Senatsverwaltung im 
Einvernehmen mit der Senatsverwaltung für Finanzen und dem 
Rechnungshof Ausnahmen von Absatz 1 zulassen, soweit kein er
hebliches finanzielles Interesse Berlins besteht.

§ 112
Sonderregelungen

(1) Auf die landesunmittelbaren Träger der gesetzlichen Kranken
versicherung, der sozialen Pflegeversicherung, der gesetzlichen Un
fallversicherung und der gesetzlichen Rentenversicherung ein
schließlich der Altershilfe für Landwirte ist nur § 111 anzuwenden, 
und zwar nur dann, wenn sie auf Grund eines Gesetzes von Berlin 
Zuschüsse erhalten oder eine Garantieverpflichtung Berlins gesetz
lich begründet ist. Auf die Verbände der in Satz 1 genannten Sozial
versicherungsträger ist unabhängig von ihrer Rechtsform § 111 an
zuwenden, wenn Mitglieder dieser Verbände der Prüfung durch den 
Rechnungshof unterliegen. Auf sonstige Vereinigungen auf dem Ge
biet der Sozialversicherung finden die Vorschriften dieses Gesetzes 
keine Anwendung.

(2) Auf Unternehmen in der Rechtsform einer juristischen Person 
des öffentlichen Rechts sind unabhängig von der Höhe der Beteili
gung Berlins § 65 Absatz 1 Nummer 3 und 4 und Absatz 2 und 3, 
§ 68 Absatz 1 und § 69 entsprechend, § 111 unmittelbar anzuwen
den, soweit nicht durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes etwas 
anderes bestimmt ist. Für Unternehmen in der Rechtsform einer ju
ristischen Person des privaten Rechts, an denen die in Satz 1 ge
nannten Unternehmen unmittelbar oder mittelbar mit Mehrheit be
teiligt sind, gelten die §§ 53 und 54 des Haushaltsgrundsätzegesetzes 
und die §§ 65 bis 69 entsprechend.

(3) Die §§ 105 und 111 gelten nicht für Kirchen und Religionsge
sellschaften.

Teil VII
Sondervermögen

§ 113
Grundsatz

(1) Auf Sondervermögen sind die Teile I bis IV, VIII und IX dieses 
Gesetzes einschließlich der dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften 
entsprechend, die Zuständigkeitsregelungen in den §§ 64 und 65 un
mittelbar anzuwenden, soweit nicht durch Gesetz oder auf Grund 
eines Gesetzes etwas anderes bestimmt ist. Der Rechnungshof prüft 

die Haushalts und Wirtschaftsführung der Sondervermögen; Teil V 
dieses Gesetzes ist entsprechend anzuwenden.

(2) Für die Eigenbetriebe gelten die Vorschriften des Eigenbe
triebsgesetzes. Die Vorschriften der Landeshaushaltsordnung gelten 
bis auf die §§ 88 bis 90, 92 und 94 bis 99 nicht. In der Hauptverwal
tung kann die Senatsverwaltung für Finanzen, in der Bezirksverwal
tung das Bezirksamt (Abteilung Finanzen) zulassen, dass ein Eigen
betrieb in Wahrnehmung seiner Aufgaben Beteiligungen an einem 
privatrechtlichen Unternehmen erwirbt, verwaltet und veräußert; die 
Vorschriften der §§ 65 bis 69 der Landeshaushaltsordnung gelten 
mit der Maßgabe, dass die Geschäftsleitung des Eigenbetriebs die in 
diesen Vorschriften begründeten Rechte und Pflichten wahrnimmt.

Teil VIII
Entlastung

§ 114
Entlastung

(1) Der Senat hat dem Abgeordnetenhaus über alle Einnahmen 
und Ausgaben sowie über das Vermögen und die Schulden im Laufe 
der ersten neun Monate des folgenden Rechnungsjahres zu seiner 
Entlastung Rechnung zu legen. Der Rechnungshof berichtet unmit
telbar dem Abgeordnetenhaus und dem Senat.

(2) Das Abgeordnetenhaus stellt die wesentlichen Sachverhalte 
fest und beschließt über einzuleitende Maßnahmen.

(3) An den Rechnungshof können einzelne Sachverhalte zur wei
teren Aufklärung zurückverwiesen werden.

(4) Das Abgeordnetenhaus bestimmt einen Termin, zu dem der 
Senat über die eingeleiteten Maßnahmen dem Abgeordnetenhaus zu 
berichten hat. Soweit Maßnahmen nicht zu dem beabsichtigten Er
folg geführt haben, kann das Abgeordnetenhaus die Sachverhalte 
wieder aufgreifen.

(5) Das Abgeordnetenhaus kann bestimmte Sachverhalte aus
drücklich missbilligen.

Teil IX
Übergangs und Schlussbestimmungen

§ 115
Öffentlichrechtliche Dienst oder Amtsverhältnisse

Vorschriften dieses Gesetzes für Beamte sind auf andere öffent
lichrechtliche Dienst oder Amtsverhältnisse entsprechend anzu
wenden.

§ 116
Sprachliche Gleichbehandlung

Alle Amts, Funktions und Personenbezeichnungen in diesem 
Gesetz gelten sowohl in der weiblichen als auch in der entspre
chenden männlichen Sprachform.

§ 117
Endgültige Entscheidung

(1) Soweit dieses Gesetz Befugnisse der Senatsverwaltung für Fi
nanzen enthält, kann das zuständige Mitglied des Senats über Maß
nahmen der Senatsverwaltung für Finanzen die Entscheidung des 
Senats einholen; der Senat entscheidet anstelle der Senatsverwal
tung für Finanzen endgültig. Entscheidet der Senat gegen oder ohne 
die Stimme des Senators für Finanzen, so gilt § 29 Absatz 2 Sätze 3 
und 4 entsprechend. Erhebt der Senator für Finanzen Einspruch ge
gen einen Beschluss des Senats, durch den über oder außerplanmä
ßigen Ausgaben oder Verpflichtungsermächtigungen zugestimmt 
wird, so ist ein Beschluss des Abgeordnetenhauses herbeizuführen.

(2) Der Einwilligung der Senatsverwaltung für Finanzen nach 
§ 37 Absatz 1 Satz 1 bedarf es ausnahmsweise nicht, wenn sofor
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tiges Handeln zur Abwendung einer Berlin drohenden unmittelbar 
bevorstehenden Gefahr erforderlich ist, das durch die Notlage gebo
tene Maß nicht überschritten wird und die Einwilligung nicht recht
zeitig eingeholt werden kann. Zu den getroffenen Maßnahmen ist 
die Genehmigung der Senatsverwaltung für Finanzen unverzüglich 
einzuholen.

§ 118
Datenverarbeitung

(1) Das Verarbeiten personenbezogener Daten ist zulässig, wenn 
ihre Kenntnis für die rechtmäßige Erfüllung der den zuständigen 
Stellen bei der Erhebung von Einnahmen, insbesondere Gebühren, 
Kostenbeiträgen, Bußgeldern, Zwangsgeldern und privatrechtlichen 
Entgelten sowie der Leistung von Ausgaben obliegenden Aufgaben 
erforderlich ist.

(2) Die Senatsverwaltung für Finanzen wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung nähere Regelungen über die Verarbeitung perso
nenbezogener Daten zu treffen, insbesondere über Art und Umfang 
der Daten, ihre Verarbeitung in Dateien und auf sonstigen Datenträ
gern, ihre Löschung sowie die Datensicherung.

§ 119
Übertragung von Befugnissen

(1) Die Senatsverwaltung für Finanzen darf Befugnisse, die ihr 
nach diesem Gesetz zustehen, allgemein oder im Einzelfall anderen 
Senatsverwaltungen und den Bezirksämtern zur Wahrnehmung 

übertragen, soweit dadurch die Haushalts und Wirtschaftsführung 
auf der Grundlage von Globalsummen gefördert und die Einheit
lichkeit des Haushaltswesens nicht gefährdet wird. 

(2) Absatz 1 gilt auch gegenüber dem Präsidenten des Abgeordne
tenhauses, dem Präsidenten des Verfassungsgerichtshofs, dem Präsi
denten des Rechnungshofes und dem Berliner Beauftragten für Da
tenschutz und Informationsfreiheit, sofern diese ihr Einverständnis 
erklärt haben.

§ 120*)

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt für die Aufstellung des Haushaltsplans für das 
Rechnungsjahr 1980 am Tage nach der Verkündung im Gesetz und 
Verordnungsblatt für Berlin, im Übrigen am 1. Januar 1980 in Kraft. 
Die Landeshaushaltsordnung (LHO) in der Fassung vom 8. Januar 
1973 (GVBl. S. 402, 564), geändert durch Gesetz vom 13. Dezem
ber 1974 (GVBl. S. 2810), tritt entsprechend Satz 1 außer Kraft.

*)	 Diese	Bestimmung	betrifft	das	Inkrafttreten	der	Landeshaushaltsordnung	in	
der	ursprünglichen	Fassung	vom	5.	Oktober	1978	(GVBl.	S.	1961).
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Auf Grund des § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 24. Dezember 2008 (BGBl. I S. 3018), 
in Verbindung mit § 6 Absatz 5 und mit § 11 Absatz 1 des Gesetzes 
zur Ausführung des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 7. Novem
ber 1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. No
vember 2005 (GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1
Der Bebauungsplan XII2421 vom 24. Oktober 2007 für das 

Grundstück Frobenstr. 77/81 im Bezirk SteglitzZehlendorf, Ortsteil 
Lankwitz wird festgesetzt. Er ändert teilweise den durch Verordnung 
über die Festsetzung des Bebauungsplans XII242 im Bezirk Steg
litz, Ortsteil Lankwitz vom 4. August 1997 (GVBl. S. 403) festge
setzten Bebauungsplan.

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Steg

litzZehlendorf von Berlin, Abteilung Bauen, Stadtplanung und 
Naturschutz, Bauordnungsamt – Fachbereich Vermessung –, be
glaubigte Abzeichnungen des Bebauungsplans können beim Be
zirksamt SteglitzZehlendorf von Berlin, Abteilung Bauen, Stadt
planung und Naturschutz, Bauordnungsamt – Fachbereiche 
Stadtplanung und Bau und Wohnungsaufsicht –, kostenfrei einge
sehen werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit et
waiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Absatz 4 des Baugesetz
buchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las

sen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens und Formvor

schriften, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Bau
gesetzbuchs bezeichnet sind,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Baugesetz
buchs beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhält
nis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

in den Fällen der Nummern 1 bis 3 innerhalb eines Jahres, in den 
Fällen der Nummer 4 innerhalb von zwei Jahren seit Verkündung 
dieser Verordnung gegenüber dem Bezirksamt SteglitzZehlendorf 
von Berlin schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der die Ver
letzung begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 
genannten Fristen werden die in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel 
gemäß § 215 Absatz 1 des Baugesetzbuchs und gemäß § 32 Absatz 
2 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. 

Berlin, den 27. Januar 2009

Bezirksamt SteglitzZehlendorf von Berlin

Norbert K o p p
Bezirksbürgermeister

Uwe S t ä g l i n
Bezirksstadtrat

Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans XII-242-1  

im Bezirk Steglitz-Zehlendorf, Ortsteil Lankwitz
Vom 27. Januar 2009
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Auf Grund des § 82a Absatz 6 des Gesetzes über die Angelegen
heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit in der im Bundesgesetzblatt 
Teil III, Gliederungsnummer 3151, veröffentlichten bereinigten 
Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 12 des Gesetzes vom 23. Ok
tober 2008 (BGBl. I S. 2026), in Verbindung mit § 1 der Verordnung 
zur Übertragung der Ermächtigung nach § 82a Absatz 8 des Ge
setzes über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
vom 13. Januar 2009 (GVBl. S. 19) wird verordnet:

§ 1
Art und Umfang der Mitteilungen

(1) Die Mitteilungen nach § 34a Absatz 1 des Beurkundungsge
setzes, § 82a Absatz 4 Satz 1 und 2, Absatz 5, § 82b Absatz 1 Satz 1 
und Absatz 2 des Gesetzes über die Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit enthalten:
1. den Geburtsnamen, die Vornamen und den Familiennamen der 

Erblasserin oder des Erblassers,
2. den Geburtstag und den Geburtsort; zusätzlich – soweit nach 

Befragen möglich – die Postleitzahl, die Gemeinde und den 
Kreis des Geburtsortes, das für den Geburtsort zuständige Stan
desamt und die Geburtenregisternummer,

3. die Art der letztwilligen Verfügung und
4. das Datum der Inverwahrnahme und die Geschäftsnummer oder 

die Urkundsnummer der verwahrenden Stelle.
(2) Bei einem gemeinschaftlichen Testament oder einem Erbver

trag sind für sämtliche Erblasserinnen und Erblasser getrennte Mit
teilungen zu erstatten.

(3) Für die Mitteilungen sind die amtlichen Formulare zu verwen
den.

§ 2
Inhalt der Testamentsverzeichnisse, Löschungsfristen

(1) Die Testamentsverzeichnisse umfassen:
1. die Mitteilungen der Notare nach § 34a des Beurkundungsgesetzes 

sowie der Gerichte nach § 82a Absatz 4 und 5, § 82b des Gesetzes 
über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit und

2. die Mitteilungen der Geburtsstandesämter nach § 57 Absatz 1 
Nummer 1 und 2 der Personenstandsverordnung vom 22. No
vember 2008 (BGBl. I S. 2263).

(2) Die Eintragung ist nach dem Tod der Erblasserin oder des Erb
lassers fünf Jahre zu speichern und anschließend zu löschen. Im Fal
le einer Todeserklärung oder der gerichtlichen Feststellung der To
deszeit ist die Eintragung 30 Jahre von dem festgestellten Zeitpunkt 
des Todes an zu speichern und anschließend zu löschen.

§ 3
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2009 in Kraft.

Berlin, den 3. Februar 2009

Senatsverwaltung für Justiz

Gisela  v o n  d e r  A u e

Verordnung
über Mitteilungen in Nachlasssachen 

an die die Testamentsverzeichnisse führenden Stellen 
und über den Inhalt der Testamentsverzeichnisse 

(TestamentsverzeichnisV)
Vom 3. Februar 2009
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Auf Grund des § 11 des Gesetzes zur Ausführung des Viehseu
chengesetzes vom 23. Januar 1975 (GVBl. S. 394), geändert durch 
Nummer 39 der Anlage zum Gesetz vom 30. Oktober 1984 (GVBl. 
S. 1541), wird verordnet:

§ 1
Beiträge für das Kalenderjahr 2007

(1) Für das Kalenderjahr 2007 werden von den Besitzerinnen und 
den Besitzern von Rindern, Schweinen und Schafen die folgenden 
Beiträge erhoben:
1. Für Rinder jeden Alters in Beständen mit 

a)	 1	bis	399	Tieren	je	Tier	 	 3,10	€,
b)	 400	bis	699	Tieren	je	Tier	 	 3,30	€,
c)	 700	und	mehr	Tieren	je	Tier	 	 3,60	€,

2. für Schweine jeden Alters in Beständen mit 
a)	 1	bis	399	Tieren	je	Tier	 	 2,05	€,
b)	 400	bis	699	Tieren	je	Tier	 	 2,30	€,
c)	 700	und	mehr	Tieren	je	Tier	 	 2,60	€,

3. für Schafe jeden Alters in Beständen mit 
a)	 1	bis	399	Tieren	je	Tier	 	 1,00	€,
b)	 400	bis	699	Tieren	je	Tier	 	 1,30	€,
c)	 700	und	mehr	Tieren	je	Tier	 	 1,50	€.

(2) Als Bestand gelten alle Tiere einer Art, die in einem Gehöft 
gehalten werden, auch wenn sie im Besitz mehrerer Personen ste
hen.

(3) Der Beitrag für jede beitragspflichtige Tierhalterin und jeden 
beitragspflichtigen Tierhalter wird auf volle Euro aufgerundet. Der 
Mindestbeitrag für jede beitragspflichtige Tierhalterin und jeden 
beitragspflichtigen	Tierhalter	beträgt	5,00	€.

§ 2
Beitragsberechnung; Fälligkeit der Beiträge

(1) Die Höhe der Beiträge richtet sich grundsätzlich nach der Grö
ße des Bestandes zum Zeitpunkt der maßgeblichen amtlichen Vieh
zählung vom Mai 2007.

(2) Hat sich der Bestand innerhalb des Beitragsjahres 2007 (Janu
ar bis Dezember 2007) um durchschnittlich mehr als zwanzig vom 
Hundert gegenüber dem Zeitpunkt der amtlichen Viehzählung vom 
Mai 2007 erhöht oder verringert, richtet sich die Höhe der Beiträge 
nach der durchschnittlichen Größe des Bestandes. Der Durchschnitt 
wird errechnet durch Mittelung der Bestandszahlen am Ende der 
Monate. Die Besitzerin oder der Besitzer ist verpflichtet, die neuen 
Bestandszahlen innerhalb eines Monats nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung dem Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin 

mitzuteilen. Kommt die Besitzerin oder der Besitzer dieser Ver
pflichtung nicht oder nicht rechtzeitig nach, wird dem Beitragsbe
scheid im Falle einer Verringerung eines Bestandes die zum Zeit
punkt der maßgeblichen amtlichen Viehzählung vom Mai 2007 
ermittelte Größe, im Falle einer Vermehrung der jeweilige Höchst
bestand zugrunde gelegt.

(3) Ist ein Bestand erst nach der amtlichen Viehzählung vom Mai 
2007 gegründet worden, richtet sich die Höhe der Beiträge nach der 
Größe des Bestandes im Zeitpunkt der Gründung; die Besitzerin 
oder der Besitzer eines solchen Tierbestandes ist verpflichtet, inner
halb eines Monats nach Inkrafttreten dieser Verordnung dem Lan
desamt für Gesundheit und Soziales Berlin ihre oder seine Bestände 
unter Angabe der Bestandsgrößen zu melden. Auf Antrag findet eine 
Veranlagung bei Neugründung eines Bestandes nicht statt, wenn die 
Tiere im Beitragsjahr weniger als drei Monate gehalten worden sind 
und in dem Bestand kein Entschädigungsfall vorgelegen hat.

(4) Absatz 3 Satz 2 gilt bei Aufgabe eines Bestandes entsprechend, 
wenn im vorhergehenden Jahr die Tiere bereits gehalten und Beiträ
ge entrichtet worden sind.

(5) Die Beiträge werden einen Monat nach Festsetzung fällig.

§ 3
Verwaltung von Rücklagen

Soweit die nach § 1 zu erhebenden Beiträge nicht zur Abgeltung 
von Entschädigungsleistungen verwendet werden, werden sie, nach 
Tierarten gesondert, vom Landesamt für Gesundheit und Soziales 
Berlin als Rücklagen verwaltet.

§ 4
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. Gleichzeitig tritt die Ver
ordnung über die Erhebung von Beiträgen zur Tierseuchenentschä
digung für das Kalenderjahr 2006 vom 18. Dezember 2007 (GVBl. 
S. 703) außer Kraft. Sie bleibt für die Zukunft anwendbar auf 
Rechtsverhältnisse und Tatbestände, die während der Geltung der 
Verordnung ganz oder zum Teil bestanden haben oder entstanden 
sind.

Berlin, den 3. Februar 2009

Der Senat von Berlin

Klaus W o w e r e i t
Regierender Bürgermeister

Katrin L o m p s c h e r
Senatorin für Gesundheit, 
Umwelt und Verbraucher

schutz

Verordnung

über die Erhebung von Beiträgen zur Tierseuchenentschädigung  
für das Kalenderjahr 2007

Vom 3. Februar 2009
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Bekanntmachung 
über das Inkrafttreten des Elften  

Rundfunkänderungsstaatsvertrages

Nach § 2 des Gesetzes zum Elften Rundfunkänderungsstaatsver
trag vom 4. Dezember 2008 (GVBl. S. 464) wird bekannt gegeben, 
dass der Staatsvertrag nach seinem Artikel 3 Absatz 2 am 1. Januar 
2009 in Kraft getreten ist.

Berlin, den 22. Januar 2009

Der Regierende Bürgermeister von Berlin

Klaus W o w e r e i t

Veröffentlichung
zum Bestand des Sondervermögens Immobilien des Landes Berlin 

Gemäß § 1 Absatz 2 Satz 4 des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens Immobilien des Landes Berlin (SILB) vom 4. De
zember 2002 (GVBl. S. 357), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Juli 2006 (GVBl. S. 832), wird folgende Änderung des Sondervermö
gens veröffentlicht: 

I. Das Abgeordnetenhaus von Berlin hat mit Beschluss vom 11. Dezember 2008, Drs. Nr. 16/1992, folgende Grundstücke dem Sonderver
mögen mit Wirkung zum 1. Januar 2009 zugewiesen
1. Turmstr. 22, BerlinMitte, Flurstück 351, 5 904 m² 
2. Turmstr. 21, BerlinMitte, Flurstück 423, 4 381 m² 
3. Hauptstr. 14, BerlinPankow, Flurstück 100, 579 m² 

zu 1. und 2. 
Im Abschnitt A der Anlage (zu § 1 Absatz 2 Satz 1) werden hinter dem Grundstück Turmstr. 21, Birkenstr. 62, Lübecker Str. 6 folgende 
Zeilen eingefügt:

Turmstr. 21 Mitte Tiergarten 46 423 4 381
Turmstr. 22 Mitte Tiergarten 46 351 5 904

zu 3. 
Im Abschnitt E der Anlage (zu § 1 Absatz 2 Satz 1) wird hinter dem Grundstück Hackbuschstr. 65 folgende Zeile gestrichen:

Hauptstr. 14 Pankow Pankow 84 52 1 152

Als neue Zeile wird dafür eingefügt:

Hauptstr. 14 Pankow Pankow 84 100 579

II. Das Abgeordnetenhaus von Berlin hat mit Beschluss vom 15. Januar 2009, Drs. Nr. 16/2059, folgende Grundstücke bzw. Teilflächen 
dem Sondervermögen mit Wirkung zum 1. Januar 2009 zugewiesen
1. Albrechtstr. 20, BerlinMitte, Flurstück 175, 2 826 m² 
2. Alte Jakobstr. 128, BerlinFriedrichshainKreuzberg, Flurstücke 484, 682, 683, insges. 8 653 m² 
3. Trebbiner Str. 8, Trebbiner Str. 9, BerlinFriedrichshainKreuzberg, Flurstücke 269/2, 269/3, 2519/269, 2520/269, 3087(teilweise), 3093, 

3123, 3164, 3166, 3253, insges. ca. 51 592 m² 
4. Möckernstr. 26, 42, 43, 44, Yorkstr. 24, BerlinFriedrichshainKreuzberg, Flurstücke 3089, 3182, 3183, 3184, 3185, 3337, 3338, 3339, 

3340, 3344, 3345, insges. 45 715 m² 
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5. AltTreptow 1, AltTreptow, Bulgarische Str., Treptower Park, BerlinTreptowKöpenick, Flurstück 1001, 1090 teilweise, insges. 
ca.  14 526 m² 

6. Prenzlauer Allee 80, BerlinPankow, Flurstück 158, 2 619 m² 
7. Gendarmenmarkt 34, BerlinMitte, Flurstück 9, 3 844 m² 
8. Jägerstr. 20, Charlottenstr. 55, Charlottenstr. 56 und Taubenstr. 31, 32, 33, BerlinMitte, Flurstücke 6, 7, 8, insges. 3 457 m² 
9. Fasanenstr. 23, BerlinCharlottenburgWilmersdorf, Flurstück 1869/9, 2 068 m²
10. Am Festungsgraben 2, Dorotheenstr. 9 und 11, BerlinMitte, Flurstück 12, 934 m² 
11. Hinter dem Gießhaus 2, Am Festungsgraben 1, Dorotheenstr. 7 und 5, BerlinMitte, Flurstück 243 teilweise, ca. 1 275 m² 

zu 1. bis 11.
Hinter dem Abschnitt E der Anlage (zu § 1 Absatz 2 Satz 1) wird als neuer Abschnitt F – Grundstücke der Kultureinrichtungen – eingefügt:

Lage / Adresse Bezirk Gemarkung Flur Flurstück Grundstücksfläche 
in m²

Bemerkungen

Albrechtstr. 20 Mitte Mitte 921 175 2 826
Alte Jakobstr. 128 Friedrichshain

Kreuzberg
Kreuzberg 190 484 

682 
683

136 
3 511 
5 006 

insges. 8 653
Am Festungsgraben 2, 
Dorotheenstr. 9 und 11

Mitte Mitte 820 12 934

Hinter dem Gieß
haus 2, Am Festungs
graben 1, Dorotheen
str. 7 und 5

Mitte Mitte 820 243  
teilweise

1 275 Teilung; beschrei
bender Flächenver
lauf:  
ABCDA, EFG
HIKE, (Anlage F 1)

AltTreptow 1,  
AltTreptow,  
Bulgarische Str., 
Treptower Park

TreptowKöpenick Treptow 111 1001  
1090 

teilweise

5 564  
ca. 8 962  

insges. 14 526

8 962 m² betr. die 
Außenanlagen der 
ArchenholdSternwarte

Fasanenstr. 23 Charlottenburg
Wilmersdorf

Charlottenburg 7 1869/9 2 068

Gendarmenmarkt 34 Mitte Mitte 720 9 3 844
Jägerstr. 20,  
Charlottenstr. 55,  
Charlottenstr. 56 und 
Taubenstr. 31, 32, 33

TreptowKöpenick Mitte 720 6 
7 
8

719 
1 004 
1 734  

insges. 3 457
Möckernstr. 26, 42, 43,  
44, Yorkstr. 24

Friedrichshain
Kreuzberg

Kreuzberg 6 3089 
3182 
3183 
3184 
3185 
3337 
3338 
3339 
3340 
3344 
3345

754 
1 923 
4 804 

12 361 
602 

1 218 
1 095 

142 
2 960 

11 
19 845 

insges. 45 715
Prenzlauer Allee 80 Pankow Prenzlauer Berg 317 158 2 619
Trebbiner Str. 8,  
Trebbiner Str. 9

Friedrichshain
Kreuzberg

Kreuzberg 6 269/2 
269/3 

2519/269 
2520/269 

3087 
(teilweise) 

3093 
3123 
3164 
3166 
3253

1 451 
118 
902 
63 

45 240 
 

1 368 
48 

714 
690 
998 

insges. 51 592

FS 3087 hat eine 
Gesamtfläche von  
86 872 m². Ins SILB 
wurden davon nur  
45 240 m² übertragen. 
Die andere Fläche 
befindet sich im 
Fachvermögen des 
Bezirksamtes 
(öffentliche Parkanla
ge). Nach Festlegung 
der Grenzen erfolgt 
Teilungsvermessung.
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III. 

Berichtigung
der Veröffentlichung 

zum Bestand des Sondervermögens Immobilien 

des Landes Berlin vom 15. Dezember 2008

Der Bestand des Sondervermögens Immobilien des Landes Berlin vom 15. Dezember 2008 (GVBl. S. 487) ist wie folgt zu berichtigen:
Im Abschnitt A der Anlage (zu § 1 Absatz 2 Satz 1) wird unter der Zeile „AlbrechtAchillesStr. 65“ folgende Zeile eingefügt: 

Albrechtstr. 1, 2, 3,  
Kuhligkshofstr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
Schloßstr. 78, 79, 80, 81 und 82

SteglitzZehlendorf Zehlendorf 5 2189 17 620 50/100 landeseigener 
Miteigentumsanteil nach 
WEG

Berlin, den 28. Januar 2009

Senatsverwaltung für Finanzen

Im Auftrag

Dr. Reinhard B a u m g a r t e n
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Anlage F 1 
Berlin Mitte, Hinter dem Gießhaus 2, Am Festungsgraben 1, Dorotheenstr. 7 und 5
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